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2.1 

Vorbemerkungen 

Die Datenschurzkommesion  DSR log dem Danduignuch , 21 des Dandendatenschutzgesetzes ed Dat ahren S I 

ugkesssbericht vor, der den Zutraum vom b Oktober 1955 018 zum 37 Septmlbar 1951 umtasst Der Dranıs surganıı 

ner Jahre tolgend. sind wicderum ange Schwerpunkte de Ditenschutzes behandelt Datenschutz ım Sicherhansbe 

reich. ım Bereich des Mehdenosens sowie Dateuschutz on Wissemschotr und Lorschun, unmdam ubnoun veispielhatt 

Halle dargestellt, die einen Einblick an die prakusche Datenschutzarbau ermitteln 

Autgrund der verbesserten peisonellen Ausstattung konnte da DSK m Barichtszentrauman verstarktum Umtange orth 
che Kontrollen vornehmen Die dabartestgestellten Verstoßse gegen datenschutzrechtliche Vorschritten beruhen im we 

sentlichen aut der Unkenntnis einschlagiger Bestummengen. bisweilen auch aut „Sachzw ingen "die cine Anpıssung.dis 

Vernaltungshandelns an die Datenschutzbestunmungen erschweren. schwerwiegende Falle eines bewuftten VOR 

brauchs personenbezogener Daten sind nicht zutage getreten Angesechesder Vulzahlauslegungsbidurttigen. noch micht 

hinreichend konkretisierter Datenschutz sorschriften nogun manche Verwaltungen zu ciner schr reserikuen, den Ver- 

  

waltungstollzug hemmenden Auslegung In solchen Fallen sabas die DSR auch alsıhra Autzabe an, ın Anstimmung mit 

den Autsichtsbehorden ut eine Korrektur hinzuwiken 

Im Interesse der Burger am Datenschutz, das sich in Lingaben, teletonıschen Antragen und personlichen Vorsprachen 
spiegelt, vollzieht sich ein Wandel Die in den vergangenen [ihren noch einseitige thematische Bezpenhcit auf melde- 
rechtliche Fragen und den Datenschutz im Sicherhäutsberench wacht allmahlıch der Erkennenis, dafs verburgte Rechts- 

positionen ın anderen Bereichen des Verw altungshindelns gleichermaßen getahrder sein konnen 

Dre DSK gewinat wos dam Kontakt mit dem Burger wertvolle Amegungen fur ıhre Arbeit In vielen Fallen konnte 

schnell und eintich geholten werden 

  

Abschleßend ser noch cin Problem angesprochen, dest der Berichtsptlicht der DSK zusammenhangt Dieser 

Bericht ‚ptlicht unterliegt nur de Datenschutz arben sn ottenthche ı Bereich, also bei Behörden und sonstigen ottentli- 
chen Stellen des Landes Die nicht minder wichugen Ergebnmsse der Diuenschutzarbeit ım privaten Bereich, also bei- 

spielsweise bei Kredirschutzorganssanonen. werden der Öftenthichkert nicht in gleichem Maße bekannt, weil dic hiertur 
zustandıgen Autsichtsbehorden  Bezirkstegerungen keiner vergleichbaren Berichtsptlicht unterhegen Dadur h 

kann der talsche Eindruck entstehen. Personlichkeitstechte der Burger seien nur durch das Handeln der ottentlichen 

Verwaltung getahrdet Die DSK wurde es begrüßen, won dieses Problem berden aut eine Gesetzesanderung gerichteten 

Überlegungen berucksichtigt werden konnte 

Datenschutz im Sicherheitsbereich 

Allgemeines 

Der Sıcherheitsbereich hat ın letzter Zeit innerhalb der datenschutzrechtlichen Diskussion ımmer großeren Raum einge- 

nommen. Dies gilt tur die Fachliteratur ebenso wie tur den Dialog der Datenschutzbeauttragten mit den fur die ottenth- 

che Sicherheit verantwortlichen Stellen sowie fur den Gedankenaustausch der Datenschutzbeauttragten unterein ınder 

Dabei ıst nıcht zu ubersehen, daß die Arbeit des Datenschutzes nıcht nur beı den berrottenen Stellen bundesw cıt aut zu- 

nehmende Krıtik stoßt. Dies sollte — verbunden mit den Erkenntnissen aus der Arbeit der Polizei „vor Ort“ — Anlaß zu 
standıger Überprufung des eigenen Standpunktes sein, nicht zulerzt ım Interesse des Datenschutzes selbst 

Dabeı verdient es zunachst der Erw ahnung, daß ım Bereich der pohzeilichen Arbeit die bisher umtassendsten und sırk- 

samsten fachspeziftschen Regelungen des Datenschutzes erreicht werden konnten Abgeschen von der gesetzlichen Re- 

gelung des Schutzes der Sozualdaten ım X Buch des Sorualgesetzbuches (SGB X) konnte ın keinem anderen Bereich eine 

so weitgreifende und verbindliche Festschreibung von Rechten des Bürgers und von allgemein datenschutztreundlchen 

Regelungen erreicht werden, wiebeiden Rıchtlinien uber kriminalpolzeihiche personenbezogene Sammlungen, bei den 
Dateienrichtlinien des Bundeskriminalamtes, beim KAN-Konzept u a. Aus der Sicht des Datenschutzes ıst besonders 

hervorzuheben, daß die von den Innenministern des Bundes und der I ander ın Kratt gesetzten Richtlinien uıcht nur ım 
großen und ganzen als vorbildliche bereichsinterne Datenschutzregelung gelten konnen, sondern daß stein wesentlichen 

Punkten ım Sınne des Datenschutzes deuthch uber das hinausgehen, w ıs nach den einschlagigen gesetzlichen Bestum 
mungen geboten ıst. Dies gilt insbesondere tur den Auskunttsansptisch der betrottenen Burger, tur die strengen Voraus- 

setzungen fur die Errichtung von Dateien beim Bundeskriminalarıt und auch tur die Konzeption des Arıminalikten 
nachw eises (RAN) einschließlich dessen wertgehender Regronalisıcung 

Angesichts dieser ım Vergleich zu inderen Gebieten des Datenschutzes ertreulichen Sıtuation erscheint es nicht unpro 

blematisch. die tur die Wihenchmung der polizeilichen Aufgaben bestehenden Intormanionsbedurtmsse noch weiter 

einzuschranken, Besor visecauhende Frtahrungen mit dem bereits Liteichten vorliegen
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Im ubrıgen bleıbt die Klarung weiterer grundsatzlicher Fragen, dıe auch Auswirkungen auf den Polızeibereich haben, 

abzuwarten. Hıerzu zahlen nıcht nur der sog. funktionale Behordenbegriff, sondern auch die besondere Deutung des 

Eingriffs im datenschutzrechtlichen Sinne sowie eine sehr strenge Auslegung des Begriffs der Erforderlichkeit. In diesen 

Zusammenhang gehoren auch dıe Meinungsunterschiede zur Wertung der bestehenden gesetzlichen Eingriffsermachti- 

gungen insbesondere im Polizeı- und ım Strafverfahrensrecht. 

Da die hıer gefuhrte Diskussion ım Grunde weitestgehend Fragen der Rechtsfortbildung zum Gegenstand hat, sind auch 

die von der Verfassung her gegebenen Zielsetzungen angemessen zu berucksichuigen. Dies erfordert ein ständiges und 

vorurteilfreies Abwägen zwischen den Rechten des einzelnen und den Interessen der Allgemeinheit, die sich hier beson- 

ders deutlich als gebündelte Einzelinteressen darstellen. So muß in der datenschutzrechtlichen Diskussion über den Si- 

cherheitsbereich das legıtıme Interesse der Allgemeinheit und des einzelnen an staatlich garantierter Sicherheit angemes- 

sen Berucksichtigung finden, denn auch dıe Aufrechterhaltung der Rechtsordnung und die Sıcherheit des einzelnen sind 

eine unabdingbare Voraussetzung fur die Verwirklichung der vom Grundgesetz besonders garantierten freien Entfal- 

tung der menschlichen Personlichkeit, der auch der Datenschutz dıenen soll. 

KpS-Richtlinien und Datetenrichtlinien 

Die KpS$-Rıchtlinien sınd in Rheinland-Pfalz am 1 Aprıl 1981 ın Kraft getreten. Die DSK hat dıes ausdrücklich begrüßt, 

ebenso wıe die Verwirklichung der Dateienrichtlinien des Bundeskriminalamtes. Beide Richtlinien, die — wıe bereits 

dargestellt - umfassend und detailliert den Datenschutz auf zweı sehr bedeutenden Gebieten des polizeilichen Informa- 

tionswesens regeln, sınd ın enger und intensiver Zusammenarbeit zwischen den Innenministern und den Datenschutzbe- 

auftragten erarbeitet worden Die Datenschutzkommission war ım Rahmen des Arbeitskreises Sicherheit der Daten- 

schutzbeauftragten hıeran aktıy beteiligt. Bei der Abstimmung mıt den Innenministern und -senatoren des Bundes und 

der Lander mußte dabei auch der eine oder andere Kompromiß geschlossen werden Zunachstgilt es jedoch, die Ergeb- 
nısse der Praxıs abzuwarten Ohnehın werden die Ertahrungen aus der taglıchen Arbeıt zu laufenden Verbesserungen 

Anlaß geben. 

Die schon vor den Inkratttreten der Kp$ ın Rheinland-Ptalz ın Angrıtt genommene Bereinigung der Krıminalakten hat 
bisher gute Fortschritte gemacht In8 Monaten wurden rund 467 900 Akten uberprutt, das sınd knapp 44 % des gesam- 

ten Bestandes \on den uberprutten Akten wurden uber die Halfte (51,4 %)ausgesondert und vernichtet. Es steht zu er- 
warten, daß die gesamte Aktion wesentlich truher abgeschlossen werden kann, als dies ursprunglich vorgesehen war 

Neukonzeption des INPOL -Sy stems und Krıminalaktennachweis KAN 

Durch Beschluß som 12 Juni 1981 hat die standıge Konterenz der Innenminister -senatoren der L ander dem Konzept 

zur Fortentwicklung des Intormations- und Auskunttesy stems der Polızcı (INPOL ) und dem Konzept fur Aufbau und 

Fuhrung des Krıminalaktennachwerses (RAN) zugestimmt Sic hat gleichzeitig ıhren Arbeitskreis II beauftragt, nach 

zwei Jahren zu berichten, ob und ggt ın welchen Punkten Anderungen ın Frage kommen 

3) Das pohreihche Intormationssystem INPOL besteht aus Datenbestanden, die nach Einspeicherung durch das 
Bundeskriminalamt {BRA) und durch die Polizeibehorden der ander beim BKA als Zentralstelle fur den elektro- 

nischen Datenverbund zwischen Bund und L andern ım Sinne des $ 2 des Gesetzes uber das Bundeskriminalamt ge- 
tuhrt werden (INPOL-Bund) Zu INPOL „ehoren auch erganzende Datenbestände, die von dem Land getuhrt 

werden, ın dem sie angetallen sind (INPOL Land 

Die Speicherung von Daten ım INPOT System setzt voraus, daß bestimmte, tur die eweihge Dateı testgelegte, 

Voraussetzungen ertullt sind 

Zu INPOL Bundgehorinz / u a der Arimmnaliktennachwers HAN, die Personentahodung, die Hattdater, die 
Sachtahndung, die erkennungsdienstlichun Daten sowie zentralc Aktenerschheßungssy steme und Falldateren tur 

Straftaten von bundesw cite Bedeutung 

INPOL Land umtasst modus operindi Daten zu Personen und Fallen, Bolgedaten zu Personen, che sn INPOL P s 
Bund ertaßte sind sowie Folgedaten zu Fallen mit unbehannum Later Im übrigen speichern die L ander die tur die 

pohzulche Verbrechensbekamptung benotigten Daten nach eigenum Fimessen Die DSR w ird hie weitere Arbeı 

mitden Dateren sorgfaltin beobachten 

b Die DIR begroßt besondersce auch unter Mirwirkung der Landesregierung zustindegekommene neue Konzep 

ton des Arınunahlktennachwersen RAN Das jetzt vorhsgende Konzept berucksuhtigt die wesentlichen Beden 

kun. wie sie auch vonder DSK zusammen mt den Datenschutzbeautunzten des Bundes und der Dander vorgetta
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gen worden sind, nachdem aut die Errichtung emes regionalen KAN mutder Folge verzichtet wurde. dab Daten von 
jeweils nur landesweiter oder regionaler Bedeutung rucht micht zentral ertaßte werden sollun Zu begrufien ıstnach 

Auttassung der DSK terrier die Beschrankung des NAN auf schwere Straftaten 

Der RAN wırd innerhalb des INPOL Systems beim BRA getuhrt Tristan Verzeichnis von Kriminalıktun. die 
bei Bund und I andern nach den KpsS-Richthmen in Fallen schwerer und uberrigion dl bedeutsamer Strattatun u 

tuhrı werden 
Schwere Str ttiten ın diesem Sinne sind Verbrechen und die m , 10° Stratgesetzbuch autgetuhrten Vergehen As 

ubertegiomal bedeutsam gelten insbesondere genohnheits , zuwerbs oder bindenmassige Begehung planmattızc 

uberortliihe Begehung, Inebtatischaft, Vertolgung eytiemisuscher Zule, Mittuhren von Schulwatten 

Zu den Zielsetzungen des KAN gchort die schwerpunktmaßige Bekamptung von getahrlichen Rechtsbrechern 

ebenso wıe die Sicherstellung der gebotenen Aktenaussonderung durch ein automatısiertes einheitliches Vertihren 
gemaß den Fristen der KpS Richtlinien Insoweitertullider RAN auch ane wichtige Funktion am Sinne des Daten 

schutzes 

Das INPOL -System aut Landesebene wird von der Landesregierung derzeit mit. dem Ziel tortentw ickelt, dam vor 

Ort Dienst verrichtenden Beamten eine Direktabtrage uber cin ın saorner Dienststelle vorhandenes Terminal zu er 

ottnen. DSK und Innenministersum sind sich darın einig, daß durch entsprechende allgemeine Dienstanwetsungen 

und andere Mafinahmen, wie besondere Verpflichtungen, Zugangskontrolle einschließlich der Zugangsprotokof- 

herung, sichergestellt sen muß, daß eine Beeintrachtigung schurzw urdiger Belange ausgeschlossen ıst 

Die DSK teilt nicht die verschiedentlich vertretene Auttassung, daß die Abt agemoglichkeit im Hinblick aut die un 
terschiedlichen polizeilichen Funktionen von Kriminalpolizei und Vollzugspolizei beschrankt werden muß Diese 

Frage, die auch weitere Ditterenzierungen ın der polzeilichen Organısanion ertorderlich machen wurde, sollte erst 

nach Vorliegen ausreichender I rtahrungen abschließend beantwortet werden 

Im Zusammenhang mıt INPOL ist auch das von rheinland-ptalzischen Polizeibehorden eingetuhrte poltzeilicht 

Hınweıs- und Spurendokumentationssy stm {POL DOR) zu erw ahnen, bei dem es sich um ein treitextliches Ertas- 

sungs- und Recherchierprogramm handelt Es ıst tur besonders umfangreiche Ermittlungssertahren entwickelt 

worden Es dıent der dauernden Speicherung von Einzelheiten des Ermittlungsvertahrens und erotfnet eine \iel- 

zahl von Recherchiermoglichkeiten 

Der Kreis der Anwender beschrankt sich sm einzelnen Fall aut die jeweils uberortlich zustandigen Dienststellen der 

Kriminalpolizei sowie aut das Landeskriminalamt. 
Die Daten aus eıner POLDOK-Dateı stehen grundsatzlich nur der bearbeitenden Dienststelle zur Vertugung. die 

auch ausschließlich den einzigen On-lıne- Anschluß zum Rechenzentrum besitzt. Übermittlungen an andere Poh- 

zeıbehorden finden nur dann statt, wenn such die Notwendigkeit hierzu aufgrund von Parallelen zu anderen Ermitt- 

lungsvertahren ergibt. 

Hierbei sollten dıe gleichen Grundsatze Anwendung tinden, die auch ım ubrıgen tur den Datenaustausch zwischen 

den Polızeibehorden gelten. 

Verknupfungen zu sonstigen Datenbanken sınd ausgeschlossen. Beı Abgabe des Verfahrens an dıe Staatsanwalt- 

schaft endet der direkte Zugrift. Die Informationen werden als Archıvdaten bıs zum rechtskrattigen Vertahrensab- 

schluß aufbewahrt und dann geloscht. 

Ist aus aktuellem Anlaß der Aufbau einer POLDOK Dateı beabsichtigt, dann erlolgr eıne Prufung des Vorhabens 

beım Ministerium des Innern und fur Sport, das dann erforderlichenfalls die Anmeldung nach $ 19 LDatG beı der 

Datenschutzkommission vornimmt. 

Vorbehaltlich der spatestens beı einer konkreten Anmeldung verzunehmenden Prutung scheinen keine besonderen 

Probleme datenschutzrechtlicher Art zu entstehen. Wie sıch die DSK uberzeugen konnte, sınd schon jetzt umfang- 

reiche Sıcherungsmaßnahmen fur dıe Anwendung der POLDOK-Dateıen vorgesehen. 

Der von der Arbeitsgemeinschatt Kripo des Arbeitskreises II der Innenministerkonterenz beschlossene Vorschlag 

fur eine Neutassung der vorlaufigen Rıchtlinien fur erkennungsdienstliche Maßnahmen bedarf auch nach Auttas- 

sung der DSK noch ın einigen Punkten der naheren Abstummung. So muß schon ım Hinblick auf dıe Regelung des 

$ 11 des rheinland-pfalzıschen Polızeiverwaltungsgesetzes deutlich bestimmt werden, daß beı erkennungsdiensth- 

chen Behandlungen, dıe nur fur Zwecke der Idennratsfeststellung erforderlich waren, eıne weitere Aufbewahrung 

der Unterlagen unzulassıg ıst.
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Die Datenschutzkommission wurde es begrußen, wenn von einer von den KpS-Rıchtlinien abweichenden, namlich 

längeren Loschungsfrist fur daktyloskopische Daten nunmehr abgesehen würde. 

Was die gegenwärtige Diskussion uber die Übermittlung von Unterlagen durch Landespolizeistellen an das BKA 

anberrifft, so bestehen beı der DSK Zweifel, ob deren Weiterführung letztlich geeignet ist, zu für den Datenschutz 

wunschenswerten Ergebnissen zu gelangen, die auch von der Allgemeinheit akzeptiert werden. Die Bedenken wer- 
den nicht zuletzt durch die letzte einschlägige Novellierung der Bestimmungen des Gesetzes über das BKA ge- 

stützt. 

Novellierung des Polızeiverw altungsgesetzes 

Am 11. Juni dıeses Jahres hat der Landtag das Landesgesetz zur Anderung des Polizeiverwaltungsgesetzes (PVG) be- 

schlossen (Neutassung: GVBl. S. 180). 

Auf Vorschlag der DSK, dıe ım Rahmen der Ausschußberatungen beteiligt worden ist, wurde die Regelung über dıe Ver- 

nıchtung erkennungsdienstlicher Unterlagen in$ 11 Abs. 2PVG erganzt. Bei Wegfall der Voraussetzungen für dıe Her- 

stellung erkennungsdienstlicher Unterlagen sınd diese nicht nur auf Antrag des Betroffenen, sondern jetzt auch dann zu 
vernichten, wenn die zustandıge Polizeibehorde von sıch aus zu entsprechenden Feststellungen gelangt. 

Der Betroffene ıst außerdem bei Vornahme der erkennungsdienstlichen Maßnahme über sein Recht zu belehren, beı 
Wegfall der gesetzlichen Voraussetzungen dıe Vernichtung der Unterlagen zu verlangen. 

Einer weiteren Anregung der DSK folgend, hat sich die Landesregierung beı den Ausschußberatungen ausdrucklich ver- 

pflichtet, fur die beim Landeskriminalamt zu fuhrenden Dateien sogenannte „Dateienstatuten“ einzuführen. In dıese 
Statuten sınd nach Auffassung der DSK fur jede zu tuhrende Datei Angaben uber Bezeichnung, Zweck und Rechts- 

grundlage aufzunehmen sowıe Festlegungen uber den betrottenen Personenkreis, die Art der zu speichernden Daten, ih- 
re Anlieferung, Übermittlung und Loschung zu tretten 

Diese Maßnahme erscheint besonders geeignet, die vıeltach gewunschte Transparenz der polizeilichen Arbeit auf dem 

Gebiet der Informationsverarbeitung zu fordern. 
Fine gesetzliche Regelung dieses Komplexes erscheint nach Auftassung der DSK ım gegen wartigen Zeitpunkt, ınsbeson- 
dere wegen der noch geringen Ertahrungen mıt den entsprechenden Dateienrichtlinien des Bundeskriminalamtes, als 

vertruht, Außerdem bietet hier die Regelung ım Irlaßwege mehr Möglichkeiten der flexiblen Handhabung. 

Eine von der DSK ebentalls vorgeschlagene gesetzliche Fiuierung der ın den Kp$ und ın den Dateienrichtlinien des BKA 

bereits enthaltenen weitgehenden Auskunttsterpflichtung der Pohzeibehorden gegenuber dem einzelnen Betroftenen 

wurde bei der Novellierung des PVG nıcht berucksichugt. 

Von weitergehenden Vorschlägen zur Nosellierung des PVG hat dıe DSK abgesehen Fin zu starkes Abgehen vom Mu- 

sterentwurt der Innenminister hatte die dringend ertorderliche bundesweite Finheitlichkeit des Polizeirechts auf be- 

stimmten Teilgebieten ın Frage stellen konnen Zudem sollten zunachst eınmal die mır den Kp$ und den Dateienrichtli- 
nıen des BRA ın der praktischen Arbeit gemachten } rtahrungen abgew artet werden. Und nicht zuletzt fehlt es ın den ır 

diesem Zusammenhang angesprochenen Schwerpunktbereichen, wie 7 B. der pohzeilichen Beobachtung und der Ra- 
stertahndung, noch weitgehend an gevicherten Diskussionsergebnessen 

Angesichts der ertorderlichen Hinhentlichkeit des Polizenechts bietet such hier cine besondere Aufgabe fur die Zusam 

menarbeit der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der L ander 

Übermittlung von Daten zur Prutung der personlichen Zuterlassigkeit 

Nach den Gaststattengesetz und nach der Gewerbeordnung haben die zuständigen unteren Autsichtsbehorden sowoh 

ım Antrags als auch ım Untersagungssertahren die persönliche Zuterlassiykeit einzelner Personen zu uberpruten. Di 

Übermittlung der hierzu benotigten Daten an diese Behorden durch Stellen der Polrzer ertolgt zur rechtmaßigen Autga 

benertullung und ist damit datenschutzrechtlich zulassıg ım Sinne des 6 Abs 1 1 DatG 

Zu dieser Auttassung kam die DSR in einem ahnlich gelagerten I all, ın dem es um eine Datenubermittlung an das Ian 
desurbentsamt zur Prutung aines Antrages aut Erteilung einer Arbeitnchmeruberlassungserlaubnis nach dem Arbestneh 

meruberlassungsgesetz gang Die zuständige Pohzabehorde hate sowohl personenbezogene Daten des Antıagsteller 
selbst als auch cner anderen Person. dic im gleichen Unternehmen verantwortlich rang sen sollte, ubermittelt Aut dı 
huergezenachobene Beschwerde stellte such die DSR aut den oben dasgestellten Standpunkt
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Unbetugte Weitergabe personenbezogener Daten 

Mıt einem schwerwiegenden Fall des Mißbrauchs personenbezogener Daten wurde dıe DSK durch die Fıngabe eines 
Fernsehjournalisten betaßt Dieser hatte bei einem ıhm zusor unbekannten Verlag aut eine Annonce hın eın Karıkatu- 

renbandchen bestellt und den Kautprers von DM 38, - auf das angegebene Postscheckkonto eingezahlt. Monate daraut 
wurden dıe Kontenunterlagen des Verlages im Zusammenhang mit dem Vorw urt der Verbreitung vertassungsteindlicher 
Schritten ın einem anderen Bundesland aufgrund richterlichen Beschlusses beschlagnahmt Auch gegen den Petenten 

wurde eın staatsanwaltschattliches Frmittlungsvertahren eingeleitet Im Verlauf einer zeitgleich eıngeleiteten Aktion er- 
schien beim Petenten die Kriminalpolizei mıt einem Durchsuchungsbetehl Kurze Zeıt spater wurde er von eınem ande- 
ren Journalisten angeruten und um nahere Auskuntte gebeten Dieser Journalist gab an, ım Besıtze einer Liste aller Per- 
sonen zu seın, bei denen Durchsuchungen ın der traglichen Angelegenheit durchgetuhrt werden sollten 

Die von der DSR unverzuglich angestellten Nachtorschungen ergaben zunachst, daß die ın Frage kommenden personlh- 
chen Daten von keiner der beteiligten Justiz und Pohzeibehorden ım Wege ottizieller Unterrichtung weitergegeben 

worden waren Mithin besteht die dringende Vermutung, daß Bedienstete einer dieser Stellen — bei denen es sich auch 

um Behorden des Bundes oder eines anderen Landes handeln kann — die Daten rechtswidrig, d.h. unter Mißachtung 

dienst- und stratrechtlicher Bestimmungen, wenergegeben haben Die betrettenden Bediensteten konnten bisher nıcht 

testgestellt werden 

Der Fall, der zwischenzeitlich schon ın Lachzeitschritten serottentliche wurde, gibt der Datenschutzkommıission Veran- 

lassung, erneut daraut hınzuwessen, daß die im Bereich der Sicherheits- und Justizbehorden antallenden personenbezo- 
genen Daten wegen ıhres ın aller Regel hochsensititen Charakters besonders sorgtaltige und strenge Datensicherungs- 

maßnahmen ertordern Die Datenschutzkommission erwartet auch, daß bei entsprechenden Verstoßen wırksame Nach- 
forschungen nach den Schuldigen angestellt werden und daß gegen diese mit allem Nachdruck vorgegangen wırd Beı 
gleichzeitiger Verletzung von Bestimmungen des 1 DatG wird die DSR nicht zogern, von ıhrem Strafantragsrecht Ge- 
brauch zu machen. 

Gerade der vorliegende Fall beweist die Notwendigkeit eines wirksamen Datenschutzes ım Sıcherheits- und Justizbe- 
reich, denn hıer wurden kompromitierende Daten uber einen Burger weitergegeben, der — wıe sch spater herausstellte 
— vollig unbelastet war Das gegen ıhn eingeleitete Ermittlungsvertahren wurde eingestellt 

Nach Auttassung der DSK ware eine ottizielle Weitergabe der Daten an Medien zu dem damalıgen Zeitpunkt ebenfalls 
unzulassıg gewesen. 

Schon nach den tur dıe Justizorgane verbindlichen Rıchtlinıen tur das Strat- und Bußgeldvertahren ıst ın derartigen Fal- 
len zwischen dem Intormationsanspruch der Allgemeinheit und den Personlichkeitsrechten der Betrottenen abzuwagen 

Insbesondere aber der sıch aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende Grundsatz der Verhaltnismaßıgkeit der Mittel, der 

tur alles staatliche Handeln maßgebend ıst, heß ın diesem Fall eıne Weitergabe des Namens des Petenten nıcht zu. 

Verfassungsschutz 

Auch ın der abgelautenen Berichtspenode est die Zahl derjenigen Eingaben angestiegen, die sich mıt der Arbeit der Ver- 

tassungsschutzbehorden betassen In jedem Fall wurden eingehende Feststellungen beı der tur die Wahrnehmung Jer 

Aufgaben des Vertassungsschutzes zustandıgen obersten I andesbehorde getrotten. Dabeı hat sıch ın keinem Falleın An- 
laß zur Beanstandung wegen Verletzung datenschurzrechtlicher Vorschritten ergeben. Die unmittelbare Einsicht ın Da- 
teıen und Unterlagen wurde den Vertretern der DSK. wenn sıe ey wunschten, jederzeit gewahrt. In keinem Fall hatsıch 

die Behörde aut die Ausnahmevorschritt des $ 20 Satz 41DatG beruten 

Entsprechend der Praxis bei anderen Datenschutzbeauttragten nımmt die DSK konkrete Überprufungen beı der Vertas- 
sungsschutzbehorde autgrund von Eingaben nur dann vor, wenn dıe Petenten ıhrerseits konkrete Grunde darlegen, dıe 

dıe Folgerung zulassen, daß schutzw urdıge Belange des Betroffenen beeintrachtigt sind Wird ın einer Eingabe ohne weı- 

tere Austuhrungen Iediglich danach getragt, ob und welche Feststellungen uber den Einsender beı der Vertassungs- 

schutzbehorde gespeichert sınd, dann wırd dıe Petition zur weiteren Bearbeitung an dıe Vertassungsschutzbehorde weı- 
tergeleiter, da autgrund ıhres umtassenden gesetzlichen Auskunttsverw ergerungsrechts nur sıe entscheiden kann, ınwıe 
weıt Auskuntt gewahrt wırd 

Die genannte Praxıs schliett selbstwerstandlich keineswegs aus, daß scıtens der DSR regelmaßıg Stichproben durchge- 

fuhrt werden 

Datenschutz im Meldewesen 

Allgemeines 

Die vom Bundesgesetzgeber getorderte Anpassung des Landesmelderechts an das Melderechtsrahmengesetz — Frist: 
August 1982 — ıst zum Zeitpunkt der Berichtsabtassung noch ın keinem Bundesland ertolgt.
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Die Landesregierung hat den fur diese Materie zuständigen Landtagsausschussen — Rechts- und Innenausschuß — über 

den Stand der Vorarbeıten berichtet und erklart, daß der vom Unterausschuß „EDV — Einwohnerwesen“ des Arbeıts- 

kreises II der Ständigen Konferenz der Innenminister der Länder erarbeitete Formulierungsvorschlag für ein Landes- 

meldegesetz (E — LMG) die Grundlage für eine Anpassung des Landesmelderechts an das Melderechtsrahmengesetz 

(MRRG) bilden werde. 

Dieser Formulierungsvorschlag war Gegenstand intensiver Beratungen der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 

Bundes und der Lander, ın der auch dıe DSK vertreten ıst. In diesen Beratungen kam insbesondere die Besorgnis über die 

Tendenz des Formulierungsvorschlags zum Ausdruck, von datenschutzrechtlichen Begrenzungen im Melderechtsrah- 

mengesetz zugunsten umfassender Datenerhebungen und Datenflüsse abzugehen. Die Konferenz forderte bei der No- 
vellierung des Melderechts ın den Landern an der Entscheidung des Melderechtsrahmengesetzes für ein begrenztes Eın- 

wohnermeldewesen im Sınne des bereichsspezifischen Datenschutzes und gegen ein umfassendes Einwohnerinforma- 

tionssystem festzuhalten. 

Die DSK hat diese Bedenken dem Minıstertum des Innern und fur Sport mitgeteilt, sich zugleich aber eine besondere 

Stellungnahme zu dem Entwurf eines Landesmeldegesetzes vorbehalten. 

Die Landesregierung lıeß beı der Unterrichtung der Ausschusse des Landtags dıe Bereitschaft erkennen, die Anregungen 

der DSK beı der Entwurfsabfassung zu berucksichtigen. 

Inzwischen hegt den fur den oftentlichen Bereich zustandigen Datenschutzinstitutionen der Entwurf eines einheitlichen 
Datensatzes für das Meldewesen vor, der ebenfalls vom Unterausschuß „EDV im Einwohnerwesen“ erarbeitet wurde. 

Der Datensatz stellt die Weiterentwicklung fruherer Entwurte eınes bundeseinheitlichen Datensatzsatzes für das Eın- 
wohnerwesen — Teil Meldewesen — dar Diese Vorarbeiten zıelten auf eın bundeseinheitliches Einwohnermeldewesen, 

das tur erforderlich gehalten wurde, um die ın automatısterter Form gespeicherten Datensatze mit Hilfe des Personen- 

kennzeichens (PK) innerhalb der Bundeslander und zwischen den Bundeslandern austauschen zu konnen. 

Die Notwendigkeit, cınen solchen einheitlich konzipierten Datensatz eınzufuhren, ıst nach der Abkehr des Melde- 

rechtsrahmengesetzes von den mıt der Eintuhrung des Personenkennzeichens verbundenen Absichten nıcht mehr ın 

dem fruheren Umfange gegeben. Die Datenschutzinstituttonen bernuhen sıch deshalb zu erreichen, daß der Datensatz 

auf den tur melderechtliche Zwecke - Identitats- und Wohnungsteststellung — erforderlichen Umfang reduziert und 
nıcht zum Anlaß genommen wırd tur eine erhebliche Ausw cıtung der Datenspeicherung selbst ın den Ländern, ın denen 

der Datensatz tur das Einwohnerwesen ın der Vergangenheit nıcht verwendet wurde 

Die Datenschutzinstitutionen wenden sıch terner gegen dıe nach ıhrer Auffassung extensive Ausschopfung der durch $ 2 

Abs 1 MRRG eroftneten Moglichkeit zur Speicherung von Hınweisdaten zum Nachweis der Richtigkeit von Meldere- 
gısterdaten. Die Einfuhrung sogenannter Verarbeitungsdaten wırd abgelehnt, da dıese weder zulassıge Angaben noch 

Hıinweısdaten ım Sınne des $ 2 Abs. I und 2 des Melderechtsrahmengesetzes darstellen 

Beı der Anpassung des Landesmelderechts an das Melderechtsrahmengesetz entstehen ın Rheinland-Pfalz erhebliche 

Probleme ınsbesondere deshalb. weıl das Meldewesen, anders als ın den meisten anderen Bundeslandern, eıne staatliche 

Aufgabe darstellt, die ın den Stadten mıt staatlicher Polızeiverwaltung von den Polızeiamtern, -dırektionen und -prasi- 

dien wahrgenommen wırd. Fs wird beispielsweise erforderlich sein, eıne Regelung zu finden, dıe es ermoglıcht, der 

Stadten mıt staatlicher Polizeiverwaltung dıe Daten unter den Voraussetzungen des $ 18 Abs. 6 zu ubermitteln, gleich- 

zeitig aber eıne nach der Konzeption des Melderechtsrahmengesetzes zu weitgehende Datenubermittlung ınnerhalb de: 

Polizeibereichs ausschließt 

Es bleibt zu hoffen, daß sıch dıe erklarte Absicht der Landesregierung, den Gesetzentwurf noch bis Fnde dieses Jahre: 

einzubringen, verwirklichen laßt Sie lage sowohl ım Interesse des Parlaments an einer ıntensıven Beratung als auch ır 
Interesse der DSK, der daran gelegen ıst, ihre speziellen Frfahrungen auf dem Gebiet des Meldewesens unmittelbar ın dıı 

Gesetzgebungsarbeıt eıntheßen zu lassen 

Erteilung son Auskuntten aus dem \elderegister 

a; Uber den zulassıgen Umtang von Auskuntten an Handelsauskunfteien und Inkassounternehmen bestand, wı 
mehrere Anfragen von Stadt- und Gemeindeverwaltungen an die Datenschutzkummission zeigten, nicht seltei 
Unklarheit Unter Hınw.cıs auf die Unvollstandigkeit oder cine vermutete Unrichugkeit ıhrer Unterlagen baten dı 

Unternehmen um Mitteilung der genauen Anschrift von Personen, des Beruts, des Namens und der Ansehritt vor 
Arbeitgebern sowie um Informationen uber Vermogensverhaltnisse (Haus- und Grundbesitz) und Einkommens 

verhaltnisse Bıswerlen enthielten die Auskunftsersuchen auch Fragen nach Sozialleistungen, beispielsweise Ar
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beitslosenhilfe, die dem Betroftenen gewahrt wurden. In Einzeltallen wurde die Bitte angetugt, den Betroffenen 

nıcht selbst zu betragen, fur die Auskunft also nur die bei der Verwaltung vorhandenen Informationen heranzusie 

hen. 

Bedenken hinsichtlich der haftungsrechtlichen Folgen der Übermittlung talscher Daten begegnete eın Unterneh- 

men mit dem Hırıweıs, daß die Auskuntte als unverbindlich angesehen wurden 

Rechtsgrundlage fur dıe Frteilung von Auskuntten an Unternehmen der genannten Art ıst $ 29 [ DarG (Melde- 

rechtliche Übergangsbesummungen), beı dessen Auslegung nach Nr. 14.2 der Verwaltungsvorschrift - I DatG - 

VV - vom 16 Dezember 1980 (MinBl. 815 3) tur die Zeıt bis zum Inkrafttreten des neuen Melderechts die $$ 21 

und 22 MRRG zu berucksichtigen sind. 

Danach ıst die Erteilung einer einfachen Melderegisterauskuntt (Namen, akademische Grade und Anschriften eıner 

einzelnen bestimmten Person) an keine besonderen Zulassigkeitsv oraussetzungen geknupft, sıe darf von der Mel- 

debehörde auch ohne Nachweis oder Glaubhattmachung eines besonderen Interesses erteilt werden, es seı denn, 

die Verwaltung ıst durch $ 29 Abs. 4 LDatG (Gefahr tur Leben, Gesundheit, personliche Freiheit und Verletzung 

anderer schutzwurdiger Belange oder Hınderungsgrund nach $ 61 Abs. 2 und 3 des Personenstandsgesetzes und 

$ 1758 Abs. 2 BGB) an der Auskunftserteilung gehindert. Die Sperrung der einfachen Melderegısterauskuntt aut 

Antrag des Betroffenen, dıe zur Zeıt beim Vorliegen der Voraussetzungen des $ 29 Abs 4 LDatG (Nachweis eines 

berechtigten Interesses) noch zugelassenen ıst, wırd aufgrund der abschließenden Regelung des$ 21 Abs 6MRRG 

nach der Ubernahme dieser Vorschrift in das Landesrecht nıcht mehr moglıch seın. 

Eine erweiterte Auskunft uber einen einzelnen besuummten Einwohner dart gemaß $ 29 Abs. 2 LDatG aus dem 

Melderegıster erteilt werden, soweit der Auskunftsuchende eın berechtigtes Interesse fur jedes einzelne Datum 

glaubhaft darlegt Dies bedeutet, daß ein berechtigtes Interesse an der Übermittlung der Geburtsdaten ($ 29 Abs. 2 

Nr. I und 2 LDatG) nıcht auch eine Auskuntt uber fruhere Vor- und Familiennamen, den Famalıenstand oder dıe 

Staatsangehörigkeit rechtfertigt. 

Der DSK wurde eın Fall bekannt, ın dem die Auskunft uber das genaue Geburtsdarum einer namentlich bekannten 

Person mit dem Hinweis auf melderechtliche Hinderungsgrunde verweigert wurde. Nach Auffassung der DSK hat- 

te in dem konkreten Falle von dem Vorhegen eines berechtigten Interesses an der erweiterten Melderegisteraus- 

kunft ausgegangen werden konnen. 

Mit dem Hinweis auf die Unvollstandigkeit oder Unrichugkeit vorhandener Unterlagen ist nach Auffassung der 

DSK eın berechtigtes Interesse im Sınne des $ 29 Abs 2 LDatG bzw. des $ 21 Abs. 2 MRRG nicht glaubhaft ge- 

macht. Als ausreichend ist dagegen anzusehen, wenn von eıner Auskunfteı das berechtigte Interesse beispielsweise 

durch Hinweis auf eine konkrete Kreditentscheidung gegenuber der Meldebehorde dargelegt wird. 

Fur die Mitteilung der Anschrift des Arbeitgebers und von Angaben uber Vermogensverhaltnisse bieten weder die 

melderechtlichen Übergangsbestimmungen des $ 29 LDatG noch dıe Bestimmungen des Melderechtsrahmengeset- 

zes eine Rechtsgrundlage. 

Die Offenbarung von Sozıaldaten ist aufgrund der Bestimmungen des Sozıalgesetzbuches (X. Buch, $$ 67 tt.) un- 

zulassig. Fragen nach dem Bezug von Arbeitslosenhilfe durfen also nicht beantwortet werden 

Im übrigen sınd auch fur die erweiterte Melderegisterauskunft dıe sich aus $ 29 Abs. 4 und 5 LDatG ergebenden 

Schranken zu berucksichtigen. Mit Inkrafttreten des neuen Melderechts wırd sich gegenüber der bisherigen Rechts- 

lage insoweit eine Anderung ergeben, als der Betroffene dıe Sperrung eıner erweiterten Melderegısterauskunft nur 

verlangen kann, wenn er hierfur ein berechtigtes Interesses nachweist. Nach der bisherigen Regelung des $ 29 

Abs. 5 LDaıG war dıe erweiterte Melderegisterauskunft bereits dann zu sperren, wenn der Burger dies — auch oh- 

ne Angabe von Gründen — von der Meldebehorde verlangt hat. 

Die Vorschriften uber die Sperrung von Melderegisterauskünften ($ 29 Abs. 5 LDatG) werden erganzt durch dıe 

Bestimmung, daß eine Auskunft aus dem Melderegıster dann untersagt ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer- 

tigen, daß dem Betroffenen oder einer anderen Person aus eıner Auskunftserteilung eıne Gefahr fur Leben, Ge- 

sundheıt, dıe personliche Freiheit oder andere schutzwurdige Belange erwachsen kann. Auch diese Vorschritt tın- 

det sich ım Melderechtsrahmengesetz, allerdıngs ın eıner fur dıe rechtliche Stellung des Betroffenen ungunstigeren 

Fassung. Während aufgrund der bestehenden Vorschrift auch amtsbekannte Tatsachen ohne jegliche Mitwirkung 

des Betroffenen zu beachten sind, wird der Betroffene ın der Zukunft aufgrund des $ 21 Abs. 5 MRRG das Vorlıe- 

gen von Tatsachen, dıe eıne Melderegisterauskunft ausschließen, glaubhaft zu machen haben.
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In der praktischen Anwendung kann dıe Vorschrift, die die Funktion des Einwohnermelderegisters als Instrument 
des Identitats- und Wohnungsnachweises aufhebt, zu Problemen führen. Dies kann insbesondere dann der Fall 

sein, wenn sich, wie der DSK aus einer Anfrage bekannt wurde, ein Ehepartner einer Gefahr für Leben und Ge- 

sundheit als Folge von Gewalttatigkeiten dadurch zu entziehen versucht, daß er eine andere Wohnung nimmt. Die 
DSK vertrat in diesem Falle, in dem die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen für eine Auskunftsverweigerung 
nach $ 29 Abs. 5 LDatG eindeutig gegeben waren, die Auffassung, daß die neue Anschrift weder dem Ehegatten 

noch eınem von diesern beauftragten Rechtsanwalt mitgeteilt werden darf. Die insoweit klare, durch keine Ausnah- 
meregelung eingeschrankte Bestimmung des $ 29 Abs. 4 LDatG läßt auch dann die Auskunft nicht zu, wenn da- 

durch dıe Geltendmachung von Rechtsansprüchen erschwert oder, wie in dem konkreten Falle, eine Aussprache 
zwischen den Ehepartnern über den weiteren Verbleib der Kinder jedenfalls zunächst unmöglich gemacht wird. 

Mit anderen Worten: Die Folgen einer Auskunftssperre bleiben bei der Prüfung der tatbestandsmäßigen Vorausset- 

zungen unberucksichtigt. 

Wıederholt nahm dıe DSK zu Anfragen von Verbandsgemeindeverwaltungen wegen des zulässigen Umfangs der 
Datenubermittlung aus dem Melderegister an Ortsburgermeister Stellung. Es war festzustellen, daß die Verbands- 
gemeindeverwaltungen ın Einzelfallen aufgrund einer nach Auffassung der DSK zu engen Auslegung der Bestim- 

mungen des Landesdatenschutzgesetzes davon ausgıngen, daß die Übermittlung von Daten an Ortsbürgermeister 

nur in solchen Fallen zulassıg sei, ın denen Befugnisse nach $ 70 Abs. 4der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 

ubertragen wurden. 

Die DSK steht keinen Hinderungsgrund, den Ortsburgermeistern Meldedaten ın einem für die Aufgabenerfüllung 

erforderlichen Umfange zu ubermitteln. Als Aufgaben, zu deren Erfüllung dıe Daten benctigt werden, kommen 
beispielsweise in Betracht: 
Die Ausstellung von Bescheinigungen nach $ 71 Abs. 5 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, Durchfüh- 

rung von Informauonsveranstaltungen, Begrußung von Neuburgern, Versendung von Informationsschriften, 

Vorbereitung von Altennachmıttagen oder Übermittlung von Gluckwunschen bei Alters- und Ehejubilaen. Über- 

mittelt werden durfen ındessen nıcht alle ım Melderegıster gespeicherten Daten, sondern nur die für die Aufgaben- 

erfullung erforderlichen Angaben, das sınd ım wesentlichen dıe Anschrift und das jeweilige Jubilaumsdatum 

Beı der Überprufung des Datenschutzes ın einer kreistreien Stadt wurde bekannt, daß Vorsteher von Ortsbezirken 

vereinzelt Meldekarteıen weıterfuhrten, die von den ehemals selbstandigen Gemeinden oder von den Polizeidienst- 

stellen, die inzwischen aufgelost sind, ubernommen worden waren. Diese Meldekarteien enthielten dıe nach den 

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Meldegesetz zugelassenen Angaben, so u. a. auch Hinweise auf Strafta- 
ten und Paßsperrvermerke Diese Angaben wurden von den Ortsvorstehern in der Regel auf eınem aktuellen Stand 

gehalten. 

Die DSK halt die Weitertuhrung der Karteıen ım Hınblıck auf die den Ortsvorstehern nach $ 76 der Gemeindeord- 
nung obliegenden Aufgaben fur unzulassıg. Die Finziehung und Vernichtung der Karteıen ist inzwischen durch dıe 

Stadtverwaltung veranlasst worden 

Im ubrıgen bestehen nach Auftassung der DSK gegen die Übermittlung von Listen an die Ortsvorsteher mıt den 

melderechtlichen Anschritten der ın ıhrem Zustandigkeitsbereich wohnhatten Einwohner keine Bedenken. 

Hinsichtlich der Erteilung von Melderegisterauskuntten uber Alters- und Eheyubilaen vertrat der Ausschuß fur Da- 

tenschutz ın der Vergangenheit die Auffassung, daß diese nur mıt ausdrucklicher Zustimmung der Betroffenen zu 

lassıg seien (vgl 4 Tatigkeitsbericht, Drs. 8/2470, Tz 4) Aufgrund der insoweit abschließenden Regelung ın $ 22 

Abs. 2 MRRG, dıe vom Landesgesetzgeber nur noch durch Verfahrensbestimmungen erganzt werden kann, dar 
die Meldebehorde ın Zukuntt dıe Auskuntt dann erteilen, wenn der Betrottene nıcht widersprochen hat Diese Be- 

stimmung ıst nach Nr 14 2 der Verwaltungsvorschrift zur Durchfuhrung des Landesdatenschutzgesetzes beı de: 
Auslegung der melderechtlichen Übergangsbestimmungen ($ 29 L.DatG) schon jerzt entsprechend zu berucksich 

tigen. 

Nach Auftassung der DSK bestehen danach keine Bedenken, auch ohne ausdrückliche Zustimmung diese Daten zı 

übermitteln Sie geht jedoch davon aus, daß die Betroffenen eingehend uber das ıhnen zustehende Widerspruchs 

recht intormiert werden Dies ist jedentalls dann gewahrleistet, wenn die Unterrichtung uber eine beabsichtigt 

Wurdigung eines Alters- oder Eheyubilaums durch ein personliches Anschreiben der Meldebehorde an den Betrof 

tenen ertolgt und hierbei aut die Widerspruchsmoglichkeit hingewiesen wird. 

Obwohl sich die DSK ın der Vergangenhen wiederholt zu Problemen ım Zusammenhang mit der Herausgabe vor 

Adreßbuchern geaußert hat, bestehen, wie Antragen - sowohl von kommunalen Behörden als auch von Burgern - 

immer wieder zeigen, noch Unklarheiten
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Die Herausgabe von Adreßbuchern legt nach Auffassung der DSK ım ottentlichen Interesse, eine Gruppenaus- 
kunft an die Adreßbuchverlage ıst demzutolge nach $ 29 Abs 3 1.DatG zulassıg Aus mehreren Fıngaben ıst der 
DSK zwar bekannt, daß Verottentlichungen ın Adreßbuchern ınsbesondere auch zu Werbezwecken genutzt wer- 

den und betroffene Burger sıch hierdurch belastigt tuhlen. Andererseits wunscht der ganz überwiegende Teil der 
Bevolkerung dıe Herausgabe eines Adreßbuches, wıe die ın der Regel starke Nachtrage nach derartigen Verottent 

lichungen zeıgt. 

629 Abs 5 I DatG sieht eine Moglichkeit der Sperrung von Daten bei Gruppenauskuntten nıcht vor. Die Rechts 

grundlage fur eine Auskunttssperre kann jedoch auch $ 29 Abs 4 1 DatG sein, da die Nichtberucksichtigung des 

Wunsches aut Unterlassung der Datenubermittlung an einen Adreßbuchverlag als cıne Beeintrachtigung schutz- 

wurdiger Belange angeschen werden kann 

Die DSK hat sıch ın allen ıhr bekannt gewordenen Fallen der geplanten Herausgabe eınes Adreßbuchs nachdruck- 

lich datur eingesetzt, daß die Übermittlung von Adrefldaten aus dem Melderegıster unterbleibt, wenn der Burger 
einer solchen Übermittlung widerspricht Sie hat deshalb angeregt, daß ın der ortlichen Presse aut die Herausgabe 
des Adreßbuchs und die Widerspruchsmoglichkeit hıngewicsen wırd. 

Soweit bekannt, wurde den Empfehlungen der DSK ın allen Ballen entsprochen 

Die DSK hatte sıch terner mıt der Frage zu betassen, ob eine Datenubermittlung aus dem Melderegıister zum Zwek- 
ke der Herausgabe sogenannter Straßenverzeichnisse zulassıg seı $ 29 Abs 3 1 DatG erlaubt, Namen und An- 

schriften der Burger auch nach Straßen geghedert zu ubermitteln. Zwar bestimmt Satz 2 dieser Vorschritt, daß dıe 
Gruppenauskuntt keıne Auswertung anderer als der ın Satz | genannten personenbezogenen Daten voraussetzen 
darf. Zu den personenbezogenen Daten nach Satz 1 gehört aber auch der Straßenname als Bestandteil der Anschritt 

Gleichwohl sınd derartige Verzeichnisse nicht unproblematisch, denn es ist nicht auszuschließen, daß ım Einzeltal- 

le schutz» urdige Belange ınsbesondere alleınstehender oder unverheirateter Personen beruhrt sein konnen Es ıst 

eıne beklagenswerte Tatsache, daß derartige Intormatıonen — ubrigens ebenso wie Intormationen uber Alters- und 

Ehejubilaen — bisweilen tur die Vorbereitung und Durchfuhrung stratbarer Handlungen mißbraucht werden 

Andererseits ist zu berucksichtigen, daß gerade diese Verottentlichungstorm von vielen Burgern begrußt wırd, weil 

eın Straßenverzeichnis die Kontaktaufnahme erleichtern und das Zusammengehorigkeitsgefuhi verbessern kann 

Im Hinblick auf diese wichtige Funktion, dıe eın Straßenverzeichnis innerhalb eines Adreßbuchs tur die soziale Ge- 

meinschaft haben kann, hat die DSK davon abgesehen, eine restriktivere Handhabung der Besuummungen des $ 29 

Abs. 3 LDatG zu emptehlen. 

Datenschutz in Wissenschaft und Forschung 

Allgemeines 

Die sıch aus dem Spannungsverhaltnis zwischen Wissenschattstreiheit und Personlichkeitsrecht ergebenden daten- 

schutzrechtlichen Probleme beschättigten dıe DSK ım Berichtszeitraum wıederum ın erheblichem Umfange. Sıe waren 

u. a. Gegenstand ıhrer 32 Sıtzung, ın der mıt den Vertretern der Hochschulen und der Ministerien datenschurzrechtli- 
che Probleme aus dem Bereich von Forschung und Wissenschaft erortert wurden, Diese Diskussion und die bei der DSK 
angemeldeten Forschungsvorhaben machten deutlich, daß verschiedene Fragen ın dıesem Bereich nach wıe vor ungeklart 

sınd und auch durch den $ 25 LDatG nicht abschheßend und vollstandig beantwortet werden konnten Dies berritttden 
Anwendungsbereich des $ 25 LDatG ebenso wıe dessen Voraussetzungen 

Faktische Anonymisıerung 

Bei der Mehrzahl der angerneldeten Forschungssorhaben wurden personenbezogene Daten verarbeitet. Wiederholt hat- 
te die DSK allerdings auch zu prufen, ob ım Hınblick aut die geringe Sensitivitar der erhobenen Daten oder aufgrund be- 

sonderer Sıcherheitsvorkehrungen beı der Datenverarbeitung von einer faktıschen Anonymusierung ausgegangen wer- 

den konnte. 

Ausgangspunkt ıhrer rechtlichen Wurdigung war ın diesem Zusammenhang stets die Erkennenis, daß der Gesetzgeber 

des Landesdatenschutzgesetzes die Befragten nıcht vor jeder potentiell moghchen Reidenntizierung schurzen wollte. 

Mit der herrschenden Lehrmeinung ging die DISK daher nur dann von der Bestimmbarkeıt der betragten Personen aus, 
wenn der Wert der Zielintormatıon den mit ıhrer Beschattung verbundenen Autwand rechttertigen wurde.
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Die sich bei dıeser Abwagung ergebenden Rechtsprobleme wurden insbesondere beı einem Forschungsvorhaben deut- 
lıch, beı dem zur Eichung eines Bıldungs-Beratungs-Tests Schüler aus 7. bıs 9. Klassen verschiedener Schulen befragt 

wurden. Diese hatten zwar nıcht ihren Namen, jedoch ihr Alter, ıhr Geschlecht, die besuchte Schulart, die Klassenstufe, 

den Beruf ıhres Vaters sowie dıe letzten Zeugnisnoten ın Deutsch, Englısch, Mathematik, Physik und Chemie anzuge- 
ben. Die Schule wurde nıcht auf dem Testbogen eingetragen, sondern lediglich auf einen Begleitbogen, der nach Erhalt 
der Sendung und der Vergabe eıner Schulkennziffer von den Testheften getrennt und gesondert aufbewahrt wurde. Eine 

Einwilligung der Betroffenen wurde nıcht eingeholt, da es sich nach Auffassung der fur dıe Untersuchung Verantwortli- 
chen wegen des Verzichts auf die Namensangabe um eine anonyme Befragung handelte. 

Dieser Auffassung konnte dıe DSK nicht folgen. Die erwünschten Daten ermoglichen Zusatzinformationen über die ın- 
tellektuellen Fahıgkeiten der Befragten und nach der Verrechnung der Daten eınen Rückschluß auf den Intelligenzquo- 
uenten der Schuler. Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit, dıe Leistungsbereitschaft und vor allem uber den Intellı- 

genzquotienten gehoren aber zu jenen Daten, dıe zum Kernbereich der verfassungsrechtlich besonders geschutzten In- 
tımsphare zahlen und daher auch ım Bereich der Datenverarbeitung eınes besonderen Schutzes bedürfen. 

Dieser Schutz ware nicht gewahrleistet, wenn durch Zuordnung der Kennziffer die einzelne Schule und dort aufgrund 

der angebenen Individualisierungsmerkmale dıe befragten Schuler jederzeit ıdentifiziert werden könnten. 

Dagegen kann auch nicht eingewendet werden, daß sıch dıese Zielinformatıon im wesentlichen bereits aus den ohnehin 

leicht zuganglichen Zeugnisnoten ergebe. Die Zeugnisnoten stellen lediglich eıne subjektive Bewertung eines aktuellen 
Leistungsstandes dar und nıcht wıe die Intelligenzquotienten eine objektive, für einen langeren Zeitraum Gültigkeit be- 

anspruchende wissenschaftliche Beurteilung. 

Die DSK gıng daher ın dıesem Falle von der Personenbezogenheit der Befragung aus und verlangte eıne den Erfordernıs- 

sen des$ 5 Abs. 2 und 3 LDatG Rechnung tragende Fınwilligung der Betroffenen. 

Beeintrachtigung schutzwurdiger Belange 

$25 Abs 1 LDatG enthalt keine ausdrucklichen Bestimmungen daruber, unter welchen Voraussetzungen durch dıe Ver- 
arbeitung personenbezogener Daten dıe schutzwurdigen Belange der Betroffenen beeintrachtigt werden. Insbesondere 

ist ihm ım Unterschied zu $ 20 LDatG von Baden-Wurttemberg nıcht zu entnehmen, daß unabhangıg von der Art der 

Daten bereits aufgrund der Art ıhrer Verarbeitung oder aufgrund ıhrer Offenkundigkeit eıne solche Beeintrachtigung 

ausgeschlossen ıst. 

Der Geserzgeber des Landesdatenschutzgesetzes hat es vielmehr bewußt unterlassen, nach diesen Kriterien, die noch ım 

Gesetzentwurt der Landesregierung enthalten waren, zu differenzieren. Damıt hat er der DSK einen erweiterten Ent- 

scheidungsspielraum erottnet, zugleich aber deutlich gemacht, daß es durchaus Daten geben kann, dıe ihrer Art nach so 

senstuv sınd, daß sie unbeschadet der Art ıhrer Verarbeitung nıcht ohne Fınwilligung der Betroffenen verarbeitet werden 
solten. 

Dre DSK hat diesem gesetzgeberischen Willen ın ıhrer Prutungspraxis ınsoweıt Rechnung getragen, als sıe nıcht von 

vornherein ın der Art der Verwendung der Daten oder ın ıhrer Oftenkundigkeit eın entscheidendes Kriterium gesehen 
hat. Sıe har sıch vielmehr ın jedem Einzeltalle ın erster Linie von der Art der Daten und dem Grad ihrer Sensitivitat leıten 

lassen. 

Aus diesem Grunde hat sie zum Beispiel ım Rahmen einer Datennacherhebung, dıe sıch auf eıne Vielzahl von Schulerda- 
ten, eıinschheßlich schularztlicher und -psychologıscher Untersuchungsergebnisse bezog, dıe Art der Verwendung der 

Daten als sekundar angesehen und ım Hınblıck auf die besondere Sensitivitat der erhobenen Daten eıne Beeintrachtigung 
schurzwurdiger Belange angenommen Da die Fınwilligung der Betrottenen nıcht eingeholt worden war, hat sie die Zu- 

lassıgkeit des Forschungsprosektes dason abhangıg gemacht, dat? cın den Antorderungen des $ 5 Abs. 2 und 3 1.DatC 
genugender Elternbriet nachgereicht wırd 

Dre intormierte binwilligung 

Dre tur die Datenverarbertung gemaß $ 25 Abs [1 DatG und die Datenerhebung gemaß $ 25 Abs 5 LDatG ertorderh 
che Linwilhgung der Betrottenen kann ıhre Funktion als Zulassigkeitsvoraussetzung nur dann erftullen, wenn der Be 

tragte aufgrund einer ausreichenden Intormation des jeweiligen Wissenschattlers weiß, welcher Zweck mit der Untersu 
chung «crtolgt wırd und ın welcher Form die Daten verarbeitet werden 

Dies setzt allerdings nicht voraus, daß den Befragten oder den Versuchspersonen ın jedem I all der gesamte Fragenkom 
plex oder der vollstandige Fragebogen ım voraus bekanntgegeben wird Fur den Regeltall genugt es viehnehr, entspre
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hend den von der Greneralversammlung der European Science Foundation verabschiedeten Richtlinien uber die Vet- 

wendung personenbezogener Daten tur Forschungszweche, wenn der Betrottene daraut hingewiesen wırd, 

— daß die Frhebung der Daten fra allg ost, und daß eme Weigerung, die Angaben zur Vertugung zu stellen, keinerlei 

Maßnahmen gegen ıhn zur Lolge haben wırd 

— welchen Zweck das Forschungsprojekt vertolgt und welches seine Besonderheiten sınd, 

— durch wen und tur wen die Daten erhoben werden, 

— daß die Daten ausschließlich tur Lorschungszwecke erhoben werden sollen, 

welche Form der Datenverarbeitung vorgesehen ıst insbesondere welche Angaben an Dritte weitergegeben werden 

sollen. 

Wiesich allerdings u a aus der Diskussion uber die rechtliche Zulassigkeit eines gesetzlich nicht ausdrucklich geregelten 
Krebsregisters ergibt, konnen selbst diese Mindestantorderungen an eine ıntormierte Einwilligung ın eng begrenzten 

Sonderfallen sowohl mir schutzw urdigen Belangen der Betroffenen als auch mıt berechugten Interessen der forschenden 
Wıssenschatt kollidieren Dies ıst vor allem dann anzunehmen, wenn die grundsatzlich gebotenen Hinweise wichtige 
Forschungsziele der Wissenschaftler in Frage stellen oder die Berrottenen psychisch oder physisch getahrden wurden 

Die gegenwartige Passungder $$ 25und5 Abs 2und FI Dat6 laßt jedoch keine Auslegung zu, dıe in diesen Fallen einen 
Verzicht aut eine intormerte Linwilligung rechttertigen konnte Fine Datenerhebung und -verarbertung ohne Finwillı- 
gung der Betrottenen stellt namlıch grundsatzlich eine so wesentliche Maßnahme dar, daß die grundrechtsrelevanten 

Fragen, ob, ın welchen Fallen und unter wellhen Voraussetzungen ım Interesse der Beteiligten aut eine Fınw ıllıgung der 

Betragten verzichtet werden kann, nur autgrund einer ausdrucklichen, dem Grundsatz des Parlamentsvorbehalts genu- 

genden Regelung des Gesetzgebers ertolgen kann 

Fine solche Regelung kann jeitentalls ın den $S 25 und 5 [1 DatG nıcht gesehen werden 

Schrittliche Fınwilligung 

Die Hochschulen wiesen wiederholt daraut hin, daß es besummte Personengruppen ın der Regel ablehnten, schriftliche 

Erklarungen abzugeben. Dies tuhre. sowert min nıcht wegen „besonderer Umstande“ ım Sınne des $ 5 Abs. 31 DarG 
von einer schrittlichen Einwilligung absehen könne. zu berrachtlichen Austallen bei bestimmten Zielgruppen und damıt 

zu einer erheblichen Beeintrachuigung besummter Forschungssorhaben. 

Die DSK hat ım Einklang mit der hierzu allgemein vertretenen Auttassung „besondere Umstande“ ım Sinne des $ 5 

Abs. 3 LDatG bisher ın der Regel nur bei Filbedurttigkeit, bei Geschaftsbeziehungen von langerer Dauer oder be: ver- 

gleichbaren Fallen anerkannt Sic hat dagegen den Hinweis, daß dıe Betragten durch diese „Formalıtat“ zu leicht miß- 
trauısch wurden und deshalb ihre Wırw ırkung an Betragungen verweigerten, nıcht ausreichen lassen, um aut die Schritt- 

torm zu verzichten 

Die DSK geht allerdings davon aus. daft „besondere Umstände“, die einen Verzicht aut dıe Schritttorm rechtteruigen, 
auch dann vorlegen konnen, wenn von der Hochschule ım Einzeltall nachgewiesen wırd, daß anderentalls eın Lor- 

schungsztel nicht erreicht werden kann Der Verminus „besondere Umstande“ stellt namlıch einen unbestimmten 

Rechtsbegrift dar, der yedentalls unmittelbar keine besondere geserzgeberische Absicht zum Ausdruck zu bringen ver- 
mag Es entspricht allgemein an. tkannten Auslegungsgrundsatzen, daß ın diesem Fall der Sınnzusammenhang, ın dem 

eine Vorschritt steht, tur ıhre Interpretation von entscheidender Bedeutung ıst Im Rahmen des $ 25 1 DatG kann es da- 

her durchaus gerechtterugt sein, auch spezitisch wissenschattliche Gesichtspunkte als „besondere Umstande“ ım Sınne 

des $ 5 Abs. 3 I DatCr anzunchmer 

Dies dart allerdıngs ım Bereich der Wissenschaft nicht dazu tuhren, daß die schrittliche Einwilligung entgegen der ge- 

serzgeberischen Absicht zur Ausnahme wird Fs mussen außergewöhnliche Umstande ım oben angetuhrten Sinne vor- 
liegen und ım ubrıgen muß sicher stellt sem. daß der Berröttene ausdrücklich — und nıcht nur sullschweigend — seine 

Finwilligung gegeben har. Daruber hinaus ıstes naturlich auch ın diesen Falten ertorderlich, daß der Betroftene uber Sınn 

und Zweck der Betragung intorumertund vorab schrittlich 1ut die Freiwilligkeit, sowie daraut hingewiesen wırd, daß eı- 

ne Weigerung nichtnut Nachts verbenden st
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Einwilligung Dritter 

Bei einigen der angemeldeten Forschungsvorhaben wurden nicht nur Angaben über den Befragten, sondern auch Infor- 

mationen uber eınen Dritten verlangt. In dıesen Fällen stellte sich dıe Frage, ob die Einwilligung des Befragten ausreicht 

oder ob auch die des Dritten erforderlich ıst. 

Die DSK stimmt zunächst der in der Literatur vertretenen Auffassung zu, daß diese Einwilligung dann entbehrlich ist, 
wenn der Dritte nicht Betroffener im Sinne des $ 3 Abs. 1 LDatG ist, weil die Aussage des Befragten nicht bestimmt und 
geeignet ist, etwas über seine personlichen und sachlichen Verhältnisse auszusagen. Dies ist dann anzunehmen, wenn der 

Befragte erklart „meine Lehrer, meine Eltern verstehen mich nicht“, oder wenn er feststellt, daß sein Ehegatte „weder 

seine berufliche Tatıgkeit noch seinen Freundeskreis akzeptiere“. 

Die DSK teilt allerdings nicht dıe sowohl von den Hochschulen als auch zum Teil auch von der Rechtslehre vertretene 
Auffassung, daß dıes auch dann gelten müsse, wenn feststehe, daß eine Aussage von vornherein nur in ihrer Eigenschaft 

als Äußerung der befragten Person interessiere, und die Person des Dritten ohne wissenschaftliche Relevanz sei. 

Erklart z. B. eine Ehefrau im Rahmen eines Projektes zur Untersuchung von Scheidungsgründen, sie werde von ihrem 
Ehemann geschlagen, so mag fur das Forschungsinstitut zwar nur die Vorstellung, die die Ehefrau von ihrem Ehemann 

hat, interessant seın; ihre Aussage ist aber gleichwohl objektiv geeignet, etwas über die persönlichen Verhältnisse ihres 

Ehemannes auszusagen. 

Dieser ıst daher jedenfalls Betroffener ım Sınne des $ 3 Abs. 1 LDatG. 

Gleichwohl schließt es dıe DSK nıcht aus, daß in dıesen Fallen eine Einwilligung des Dritten entbehrlich ist. Gemaß $ 25 
Abs. 1 LDatG und Teilziffer 13.3 VV ist dıes dann anzunehmen, wenn dıe Aussage des Befragten keine schutzwürdigen 

Belange des Dritten beeintrachtigt. In diesem Zusammenhang kann es durchaus von’Bedeutung sein, daß für ein For- 

schungsinstitut lediglich die Aussage ın ihrer Eigenschaft als Außerung des Befragten interessant ist, ihre Auswirkungen 

auf die personlichen Verhaltnisse eines Dritten dagegen vollıg in den Hıntergrund treten. Hıer kann es je nach der Sensiti- 
vitat der Daten und der besonderen Umstande des Eınzelfalles gerechtfertigt sein, eine Beeinträchtigung schutzwürdiger 

Belange Dritter auszuschließen und daher aut dessen Einwilligung zu verzichten. 

Unzulassıgkeit bestimmter Fragestellungen 

Die DSK hatte unter der Geltung des Landesdatenschutzgesetzes bisher noch keine Veranlassung, bestimmte Fragen für 
unzulassıg zu erklaren. Da ıhr u. a. von den Hochschulen dieses Recht bestritten wırd, bestand jedoch Anlaß zu prüfen, 

ob es einen Kernbereich der menschlichen Intımsphare gıbt, der sowohl Fragen staatlicher Organe als auch Fragen im 

Rahmen von Forschungsprojekten selbst bei ausdrucklich erklarter Einwilligung der Betroffenen verschlossen ıst, so daf: 

die Datenverarbeitung der durch dıese Fragen gewonnenen Informationen von der DSK fur unzulässig erklärt werder 

kann. 

Auszugehen ıst von dem sog. „multifunktionalen Charakter“ der Grundrechte, demzufolge diese in der Regel nicht nu: 

den Schutz des einzelnen Grundrechtstragers zu garantieren, sondern auch zusätzliche Funktionen zu erfüllen haben 
Dies wırd ganz besonders deutlich am Beispiel des Artikels 5 Abs. 1 GG, der nucht nur den einzelnen schützt, sonderr 

daruber hınaus — wıe es das Bundesverfassungsgericht tormuhert — „schlechthin konstituterend fur die freiheitlich de 
mokratische Grundordnung ıst“ Nichts anderes gılt tur dıe den Inhalt und Umtang des Personlichkeitsrechtes mitbe 
stummende, durch Artıkel 1 Abs 1 GG geschutzte Wurde des Menschen. Auch Artikel 1 Abs. 1 GG stellt namlich 

nıcht nur eın wesentliches Individualgrundrecht dar, sondern normiert „als oberstes Konstituierungsprinzip unsere 
Rechtsordnung“ zugleich „die objektive Verpflichtung des Staates, dıe Menschenwurde seiner Burger zu schutzen“ It 

den Fallen, ın denen eınzelne Fragen oder Fragenkomplexe mıt der Wurde des Menschen nıcht zu vereinbaren sind, ver 

mag daher auch dıe Einwilligung des Betroftenen den Eingriff ın das Personlichkeitsrecht nicht mehr zu rechtfertigen 

Insoweit fehlt es ıhm arı der notwendigen Dispositionsbetugnis 

In welchen Fallen Betragungen zu einem unzulassigen Eingriff ın den Schutzbereich des Artikels 1 Abs. 1 GG fuhren 
kann allerdings nicht abstrakt und generell beantwortet werden, sondern bedart der auf dıe jeweiligen Umstände abstel 
lenden abwagenden Wurdigung ım Einzelfall Dabei ıst allerdings davon auszugehen, daß hoheitliches Handeln staatlı 
her Organe anders zu beurteilen ıst, als wıssenschaftliche Befragungen durch Hochschulmitgheder. 

Istz B das I inverstandnis des Menschen zur „tremdbestimmten oder gar sachbewirkten Aufdeckung seiner unbewuß 
ten sechschen Regungen tur Staatorgane rechtlich unerheblich“, so kann dies für den Wissenschattsbereich vor den 

Hintergrund des Artikels 5 Abs 3 GG nicht ın gleschem Umtange gelten. Tur diesen Bereich signalisiert vielmehr de 
5.138 BGB die Grenzen des Bestummungsiechts des Betrottenen $ 138 BGB verbietet es ihm, seme personliche Integrı
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tat uncingeschrankt zur Disposition des ur den \nzıben Imeressicrten zu srellen Daher hortdie Berechtigung Im 
Angaben zu veruhbenen ot ansdruckluh cafe Dasssillaungz Boden aur, word Kenntnss und \erbratirude 

ser Daten den Betroffenen di Mochchker mim uber da gene Enrwicklun, seltstnoch zuentscherden” Sımitı, 

Dammaman Mollminn Reh BDSC, a RUN 51 

Diese Überlegungen zeigen did Nechtzulissung armer Frage oder eines Fragenkomplexss im Bereich der u ossun 

schattlichen Forschung zw ir moglich ist aber die seltene Ausnahme darstellen wird 

Die Zusummung zur Ditemer ubentung im Sense , + bs 1.2 Altern 1 DuG 

Ein vonder Unserstat \annham annemhdens bersebungsyorhaben yeranlaßte de DSR zur Lberprusung des An 

wendungsbererches des + Abs 2 Altern 1 DarG. der im Unterschrd zuden Ditenschutzgesetzen der ubtıgen 

Bundeslander nicht nur die dvenvorubeitende Stelle sondern auch sten zum Norm idressaten bestimmt, der der Di 

tenverarbertung durch Dritte ne helich zusnsmr 

Der Untersuchung der U umwersitie Manehemmoazen Adreffihiten von Schulkın zugrunde die der Unsversitat yon rhumm- 

land-ptalzischen Schulen mir Genehmigung as Rultesminsteriums übermittelt worden waren. Da die Universität 

Mannheim als datenserarberrende Stelle nicht zuden huinlard ptalzischen Rorperschatten des ottentlichen Rechtes 
zahlt, konnte von einer Prutuneszustindigkötiter DSR nur dann auszeriingen werden, wenndie Weitergabe der Adren 

daten durch das Kultusmmisterrum av Zusemmung om Sinne tes , + Abs 12 Alternate l DatGs zu werten wur 

Obgleich der Wortluur dieser Regelung serne Anwendung nahelegte verneinte die Datenschutzkommission ın diesem 

Falle ıhre Zustandigkeit Daber gm sie entsprechend der allgemein anerkannten \uslegungsgrundsatze von der Not 

wendigkeit aus, die Voraussetzungen und den Anwendungsbereich des $ 4 Abs 62 Alternative LDatG eınschran 

kend zu interpretieren Er srellenimlich eine Ausnahme zu dem allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsatz dar, 

demzutolge die Bestimmungen des Tandeschitenschutzgesetzes nun fur dieienigen gelten, die „Herr der Daten‘ sınd 

Nur sie konnen grundsatzlich verptlichtet werden, cine Untersuchung inzumeldin, eın Auskunttsbegehren zu eitullen 

oder einem Berichtigungsanspruch nuchzukornmen 

Mit der Systematik des andeschttenschwtzaeserzes ist on daher nicht zu sereinbarın, den $ 4 Abs 12 Alternative 

  

1DarG auch auf jene Falle zuerstrechen, on denen tie zustimmende Stelle keinerlei Lintlußt aut Gestaltung, Ablaut und 

Durchtuhrung der Datenerhebung besitze. Dies ar ıcdoch in dem yon der Universitat Mannheim angemeldeten Bor- 

schungssorhaben der Fall Es untesschted sich daher entscheidend von den ssissenschattlichen Erhebungen ın Schulen. 

die von Dritten veranstilter werden Indtesen Fallen hirdas Kultusiministerumentscheidende, u a ın einem Genchmi- 

gungsvorbehalt zum Ausdruck kommende Eintlattmosbichkeiten, dies an diesen Fllen sechttertigen, den $ 4 Aos | 
2. Alternauve 1 DatG anzu enden 

Verptlichtungen der datenserarbeitunden Stellen ım Sinnc des $ 2° 1 Darts 

$291DatG legtallenın 2 AN EI DaCvnıonen Stellen undihren Auttragnehmern die Verptlichtung aut, der DSR 
bei der Ertullung ıhrer Autgıben in jeder Bezichung behiltlich zu sein Dieser Verpflichtung entspricht das Recht der 
DSK, jederzeit Finsicht in alle Unterlager und Akten zunehmen, die im Zusammenhang mıt der Datenverarbeitung per- 

sonenbezogener Daten stehen 

Da eıne Überprufung der angemeldeter Forschungstorhaben nur moglich ist, wenn die DSK Kenntnis von Art und In- 

halt der Untersuchung hat, erhalt sic ın der Regel ein Muster des Eihebungsbogens oder zumindest eine Autlistung der 

wesentlichen Varıablan Sind diese der Armeldung noch nicht be getugt, werden sie von der DSK angetordert und su- 
dann nahezu ın allen Fallın a schnungereicht 

Dres unterblieb behighch bes cınım Forschumgsworhaben, das sich mıt Problemer des Kındergartenalltags beschattigie 
Die Auttorderung der DSR, cin Muster des Irhebungsbogens nachzureichen, wurden von den fur die Untersuchung 

verantwortlichen Perso sen zunichst mit dem Hinwess abgelehnt. die Datenserarbeitung erfolge ın anonymisierter 
Form Nachdem die DSR gleichwohl aut ılacr Forderung bestand. wurde ıhr natgeteilt, „daß die Erhebungsbogen aus 

demven  . angemeldeten Ürorektgemaß Ditenschutz vernichter wurden" Die DSR hat dem Kultusminssterium als 
zuständige Autsichtsbehorde murgereile, dafosu sich durch dieses Verhalten an der Ertullung ıhres Überw achungsauttr 1- 
ges gehindert sche und » tum bennkreren Be alwaibung des Forschungsprotektes bestehe 

Anmeldung von Forschungssrh Le cgern 12Abs 11 Dis E 

Van einzelnen Vertrerornsfer Ho  bslen ard «t > DSK wiederholt = zuletzt in der oben erwahnten Anhorsertah 

ren - der Vorunlis ort omran ou. Nam denen Tea hungssorhaden unmirrelbar und nscht — wie es die Teilzitter 

nn
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10.4 VV vorsieht — aut dem Dienstweg vorzunehmen Dafur spreche ein unter Umstanden nıcht unerheblicher Zeıtge- 

winn, der tur die Durchführung einzelner Forschungsvorhaben von wesentlicher Bedeutung seın könne. Zum Teil wur- 

den gegen die Teilziffer 10.4 VV auch verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht und mit Artikel 5 Abs. 3 GGbe- 

grunder. 

Den vertassungsrechtlichen Bedenken vermochte die DSK nicht zu folgen. Da das Kultusministerium gemaß $ 103 

Hochschulgesetz ın seinem Ressortbereich fur dıe Einhaltung der Gesetze, d. h. auch des Landesdatenschutzgesetzes, 

verantwortlich ist, kann es auch aufgrund seiner in Artikel 104 der Landesverfassung niedergelegten Ressortverantwort- 

Iichkeit und der damır verbundenen Organısauonsgewalt seiner Aufsichtspflicht durch verwaltungsinterne Regelungen 

und Weisungen genugen. 

Da nıcht alle Einzelheiten eınes Verwaltungsverfahrens, sondern nur dıe wesentlichen Grundentscherdungen durch Ge- 

serz zu regeln sınd (BVertG 40, 237 #f.), ıst es nicht zu beanstanden, daß lediglich dıe Anmeldepflicht gesetzlich nor- 

mıert, der Dienstweg aber nur in Verwaltungsvorschriften angeordnet worden ist. 

Im ubrıgen ıst auch nıcht zu erkennen, weshalb eıne Anmeldung auf dem Dienstweg nicht mit der ın Artikel 5 

Abs. 3 GG geregelten Wıssenschattsfreiheit vereinbar sein soll. Zwar schließt es der Artıkel 5 Abs. 3 GG aus, daß die 

Wissenschaft als Bereich persönlicher und autonomer Verantwortung durch staatliche Maßnahmen fremdbestimmt 

wird. Wıe sıch aber unter anderem aus dem dıe Intormationspflicht der Hochschule regelnden $ 104 Hochschulgesetz 

und der dazu bestehenden Kommentierung ergibt, kann von einer solchen unzulassıgen Fremdbestimmung erst dann 

ausgegangen werden, wenn das Kultusministerium seine Autsichtsbetugnisse dazu benutzt, dıe Hochschulen zu eıner 

umtassenden und standıgen Berichtsptlicht zu veranlassen. Dies ıst aber durch die Teilziffer 10.4 VV weder beabsichtigt, 

noch ıstes ıhre Rechtstolge Dies folgt bereits daraus, daß das Kultusministerium durch dıe Anmeldung auf dem Dienst- 

weg nıcht uber alle, sondern nur uber dıe datenschurzrechtlich relevanten Untersuchungen informiert wird, die lediglich 

einen geringen Teil der unıversitaren Forschungsvorhaben darstellen. Hinzu kommt, daß es lediglich uber dıe geplanten 

Forschungsziele unterrichtet wırd, jedoch keine Kenntnis von der Durchtuhrung, dem Verlauf und dem Ergebnis der 

Untersuchung erhalt. 

Die vertassungsrechthiche Zulassigheit der Tailzitter 10.4 WU schließt es jeduch nıcht aus, zur Beschleunigung des An- 

meldesertahrens eine Moditizierung diescı Telzitter anzustreben Die DSK hat daher vorgeschlagen, dıe Forschungs- 

vorhaben unmittelbar bei ıhr anzumelden und den Autsichtsbehorden einen Abdruck der Anmeldung auf dem Dienst- 

weg vorzulegen 

Verwaltungsvorschritten ım Bereich von Forschung und Wissenschaft 

Verwaltungstorschritten zum Landesdatenschutzgesetz sind aus zwei Grunden ertorderlich: 

Zum einen sallen sie der Getahr einer unterse nedhchen oder gar widerspruchlichen Auslegung des Landesdatenschutz 

gesetzes durch die verschiedenen Aufsichtsbehorden vorbeugen, zum anderen den Normadressaten durch moglichs 

konkrete Interpretauionsbestimmungen datenschutzrechtliche Hıltestellung bei der peısonenbezogenen Datenverarbei 
pP 5 5 p 

tung ksten 

Die seit Januar 1981 ın krattbetindlichen „Verw altungsvorschritten zur Durchtuhrung des Landesdatenschutzgesetzes” 

die vom Innenministerium nach Anhorung der DSR erlassen worden sind, tragen dem erstgenannten Gesichtspunk 
Rechnung Die darın enthaltenen Hınwerse zu 25 1 DitG stellen tur die Hochschulen und sonstigen Finrichtungen mı 
der Autgabe unabhangiger wissenschättlicher Lorschung nur allgemeine Auslegungshilten dar und machen dıe von der 

Hochschulen getorderten Verwaltungstorschritten nicht entbehrlich 

Die DSK unterstütze die Forderung der Hochschultertreter nach bereichsspezitischen Verwaltungsvorschritten un 

wurde entsprechende Regelungen des Rultusminmstermums begrüßen 

Vondiesen bersichsspezittsehen Vers altungssorschritten sind die „\erwaltungsvorschritten des Kultusmmisterrum 

uber Anttiage au‘ Genchmigung von wissenschaftlahen Fihebungen ın Schulen“ zu unterscheiden Ste regeln jene wis 

senschatthchen Erhebungen ın Schulen, die sicht von den Schulen selbst, sondern son Dritten veranstaltet werden Die 
se Verwaltungstorschritten sind am 19 Iabruu 19%] neu erlassun wenden, ohne daß daber die DSR beteiligt worde 
war Sic könnte daher das Kultusministenumerstnachtr glich dar ut hinworsen, dates in diesem Zusammenhang nı.h 

wsrenchendstledigheh pauschlautdie Vorschnttendes Eindeschtenschutzgesetzes zu serwersen - zumaldiesberent 
wisctucklich in verschiudenen Bestimmungen de ainzelnen Schulordnungen geschehen st Angesichts der Bedeutun 

es Ian Iescutenschutzausetzes gerade in diesem Berasch sstas vielmehr erforderlich, zumundest aut die Essenualten dk 

5b und unddes, 3 IDunG d hounbesondercautdie Pitondennisse der Froisilligkent, der Fonsihhgung un 
los Schritt kant hinzuwcrsen Das Kultusministermum hat zugesichert. de vonder DSR vorgetiagenen Bedenken ıs 

Zucc der aoplanten wanteren Seonallwrang zu berücksichtigen
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Weitere Ergebnisse aus der Arbeit der DSR 

Bereihgung der DSR an Vorgangen am Bererch der Kandestegmrun, die den Datenschutz betreten 

Eine wesentliche Vorwwssetzung fur die Walnehmung der Ber tungsuutgabe nun‘, 17 Abs 1 satz 21 DatGonstatin 

moglichst truhzeitige Co nterrichtung des DSR uber Ditenschutzpiobleme mitdenen du Ressorts betaßtt sind 

Die DSK hat daher die Io indesregeerung ersucht, le yon der Ineschedung uber Daeenschurzpiobleme son allgemeincı 

Bedeutung Gelegenheit zur Sullungnahme zu geben 

Diesem Ersuchen hat die Landesteguerung entsprochen Inder Stautskanzler und in den Ministerien sind gleichlautende 
Hausvertugungen ergangen, die die Beteiligung der DSR an Vorgangen im Bereich der Eandösregierung, die den Datın 

schutz berretten, regeln Im einzelnen werden die Abteilungen und Reterite gebeten. datur zu sorgen, daß die DSK truh 
zeitig uber Datenschutzprobleme unterrichtet wird Insbesondere sollih: Gelegenheit gegeben werden, zu Gesetzent- 
wurten, Rechtsverordnungen und Varw altungssorschutten de Reselungen uber die Verarbertungen personenbezoge- 

ner Daten betretten, Sullung zunehmen 

Berucksichnsung datmschutzrechtlucher Behhnge Dem Gesetz uber ainen Versuch mit Breitbandkan | 

Am 27 November 198% wurde das Landesüesetz uber iron Varsuch mut Brenthandkabel ierabschieder Esduntcde Er 

probun., neuer Kommunikationstechniken und der dam ormoslichten Kommumkationsdienste, namlich Breitband 

dienste, Videotest, Kabeltest, Bildschirmeert. Ruckkanaldienstr und Satelhtenrundtunk 

Zum Gegenstand des Gesetzes und zum miheren Inhalt des Versuchs sowie zu den allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Fragen ın diesem Zusammenhang wird aut die Zitter 3 Les” Drugkömsberichts der DSK Bezug genommen 

Aut Vorschlag der DSR wurden in dis Gesetz aim Ruhe wererer Kouelungen des Datenschutzes aufgenommen 

Um zuerreichen, daß der Versuch auch tur die Gewinnung son Erkennenissen uber bereichsspezitische Probleme des Da- 

tenschutzes genutzt wird, ıstin$ + Abs 1 Satz Ides Gesetzes bestimmt, daß die tur die wissenschattliche Begleitung und 

Auswertung des Versuchs sorgeschene Kommission herdar Durchtuhrung ihrer Autgaben die Belange des Datenschutzes 

einzubezichen hat 

Durch dıe Entsendung eines Vertreters der DSR mir beratender Summe soll die angemessene Berucksichtigung der daten 
schutzrechtlichen Fragen bei der Arbeit der vorgesehenen Kommission auch personell sichergestellt werden ($ 4 Abs 2 

Zutf. 5und Abs 4ı 

Ein weiteres Ziel der DSR war die Regelung eines moglichst umtassenden Schutzes personenbezogener Daten der Teilneh- 

mer, bereits wahrend des Versuchsstadiums Nach 3 Zıtt + konnen deshalb Veranstalter an dem Versuch nu: dann teıl- 

nehmen, wenn ste sich schuitthch verptlichten, die Bestimmungen des Tandesdatenschutzgesetzes und sonstige zur Ge- 
wahrleistung eines umtassenden Datenschutzes testzulegende Vorschritten zu beuchten Diese Voraussetzung tur die Ta- 

tigkeit der Veranstalter wurde ausdrücklich ın die Grundsatze der Versuchsbedingungen aufgenommen 

Die wıssenschattliche Begleıtkommission kana durch Rechtsverordnung ermächtigt werden, ım Versuchsgebiet aut den 
Versuchszweck bezogene statistische Erhebungen bei den Veranstaltern und sonstigen Personen durchzutuhren Dahıer- 

bei zumindest die theoretische Moglichkeit der Vereinigung verschiedenster Daten zu einer Person besteht, wenn diese 

namlıch dıe Dienste mehrerer Veranstalter ın Anspruch mmmt, wurde ım Gesetz besummt, daß beı den Veranstaltern 
oder bei der Anstalt, die zum Zweike der Konidinterung und Kontrolle des Versuchs durch das Land errichtet wird, Da- 
ten nur ın anonvmisierter Lorm erhoben werden durten ($ + Abs 6 Satz 21 

Die Landesregierung hat aut Vorschlag der DSK daruber hinaus wahrend der Ausschußberatungen verbindlich zugesagt, 

daß die „Anbieterklausel , wie sie ım Bildschirmtestiersuchsgesetz von Nordrhein-Westtalen enthalten ıst, dem Inhalt 
nach uns erandert in die zu erlassende Rechtsverordnung übernommen werden soll Damıt werden den Veranstaltern weı 
tere Verptlichtungen bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer auterlegt 

Auslegung der Bestunmungen des , 5. Alm 2 1DatCı 

$5Abs 2Sa17 2 LDatG bestimmt tur den Lalldes Eehlens einer Rechtsvorschritt tur die Datenerhebung, daß der Berrot- 

tene darauf hinzuwersen ist, Jahdbie Datenspeicherungnur mit serner Einwilligung zulassig ist und ihm aus einer Verwer- 

gerung der Einwilligung kein. Nachteile entstehen
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Die Anwendung dieser Bestimmung bereitet ın der Praxıs Schwierigkeiten. Der Nachteilshinweıs, so wırd argumentiert, 

habe zur Folge, daß sowohl freiwillige Leistungen als auch gesetzliche Leistungen. denen keine ausdruckliche Aus- 

kunttsptlicht bei Antragstellung zugrunde liegt, auch dann gewahrt werden mußten, wenn es der Antragsteller ablehne, 

einer Erhebung entscheidungsrelevanter Informationen zuzustimmen 

Die Entstehungsgeschichte der ım Wortlaut mißverstandhichen Bestimmung des $ 5 Abs. 2 LDatG laßt dıe Folgerung 

zu. daß die Anwendung aut den Bereich der Demoskopie und der Statıstik beschrankt sein sollte. Sıe kann nıcht fur sol- 

che Falle gelten, in denen dıe orfentliche Hand Leistungen aufgrund einer Rechtsvorschrift erbringt und der Bürger die 

tur die Erbringung der Leistungen notwendigen Tatsachen seinerseits gegenüber der Behorde darzulegen hat. In deraru- 

gen Fallen genugt der Hinweis auf die Rechtsvorschritt 

In den Fallen der Datenerhebung ohne gesetzliche Grundlage ıst der Betrottene auf die Freiwilligkeit seiner Angaben 

hinzuweisen Soweit Leistungen beantragt werden, tur dıe keine Rechtsgrundlage besteht, wırd der Hınweis für zulassıg 

gehalten, daß dıe Datenerhebung dıe Voraussetzung einer tur den Betroffenen gunstigen Verwaltungsentscheidung dar- 

steltt 

Mißbrauch des Datenschutzes 

Nach $ 15 1 DatG hat jedermann das Recht. die DSK anzuruten, wenn er der Auttassung ıst, durch dıe Datenverarbei- 

tung ın seinen schutzwurdigen Belangen beeinträchtigt zu werden 

Dieses dem Peritionsrecht nachgebildete besondere Anrutungsrecht dient der raschen und unburokratischen Verwirkli- 

chung des Rechtsschutzes tur die betrottenen Burger, ebunso wie es geeignet ist, der DSK durch Fıngaben von Burgern 

einen Finblich in evtl Schwierigkeiten beider Verwirklichung des Datenschutzes im Verkehr mit offentlichen Stellen zu 

verschatten 

Auch ın der Berchtsperiode st die Zahl der 1 ingaben an die DIR angestiegen, was von cınem verstarkten Datenschutz 

bewußtsen ın weiten Kreisen der Bevolkerung zeugt 

Die DSR begrußt diese Entwicklung, die hr die Moghihkeit zu ständigem Dialog mit den betrottenen Burgern ın Fragen 

des Datenschutzes erottnet Es bestcht jedoch Veranlassung daraut hınzuwensen, daß eine Kontrollbefugnis der DSK ge- 

genuber Gerichten nur insoweit besteht, als diese im Zusammenhang mit Vers altungsangelegenheiten tatıg werden, 

nicht aber ın bezug aut deren rechtsprechende Fatıgkeit Insoweit besteht wegen der vertassungsrechtlich garantierten 

Unabhangıigkeit der Rıchter  Artıkel 97 GG) kanc Kontrolle duch die DSK Lingaben entsprechenden Inhalts konnen 

daher nicht zu einer sachlichen Prutung durch die DSR tuhren 

In diesem Zusammenhang sind auch neuendn.s auftictende Falle zucaw ahnen. ın denen Streitigkeiten zwischen Nach- 5 - 8 
barn u a m der Werse ausgetrigen werden, daß dis Parteien sich gegennenuig beschuldigen, sich ın unzulassiger Weise getrig zug x x & 
personenbezogene Daten deren eiligen Gexenpanter verschafft zu haben Obwohlesn diesen I allen um eine ın die Zu- 

standizkeit der Datenschutzkommsssion tullende Prutung der Verletzung schutz wurdiger Belange ım Bereich des Da- 

tenschutzes acht si doch nicht zu uberschen, datt pe diesen Eingaben ahnlich wie bei Fingaben an Jen Penituionsaus 

schuf des Landtigs — die Absicht uberwicnt, den beschuldigten Nachbarn ın Schwierigkeiten zu bringen 

Automatische Spencherung and Yuswertung von Ielttongesprichen 

Hane große Zahl vom thanland ptalischen Behonden Dachent sich eines automanıschen Veletongebuhrenertassungssi 

stems.nmtdessen Hilis cm wirtschaftlicher Einsatz der Leletonanlage und ame ordnungsgemäße Abrechnung der prıva 

ten Iehttongespriche der Vhrarberter der au ulgen Serwahtung sichergestellt werden soll Zu diesem Zweck werden 

zum Labsowohlbadenstlichen ln auch bu penaten Orts und Feingesprächen tolgendi Angaben aut Magnerbanderı 

zeospeichert und spate m Enten wus_edruch” Nebenstellennummn. gewahlte Teietonnummer, Anzahl der Gebuhren 

unhuten, Nummer act belegten Amtslaitung Datum mıt bayund Monat, Uhrzeit Stunde und Minute, Dauer de 

Gesptichen, Kennzeichen tur umadarı Gesprache, Pa uacspr ichskennzenhen und Pessonenkennzitter 

Dir DSksertmtdie Vurtissung. dan Span erurahesei Date ypedentalls berdhiensthähen Liletongesptachen zulas 

sist Dose Span he un. sechs den \rtikeu 15 \os 1 GG zeschwrzte burnmichlegchemmms nicht entgegen, dadı 

Sctrerzbercdhrdes Artikel 12 808 1 GGabe kart aulichkenimhenstlichen Fusnsprechserkehr nicht umtaßı sul Ui 

nes LO Bram oa NEW ISSIS AZH tt Maerz Duna Horzoo Gnandoosetz, Nıtkel IS Rdn 22 

Ber der Beute huracdter Rechtntgken der Spe chen son Pervtgesprachsehtten mul digegen ditturenziert werde 

Kooa Beenken besten sliaecenche Salansellennummer die Anzabller Gebahtersinhenen, die Nummer der bu 

12 Yenslerana ofen Dame oeles Co opraches ats Kennzunchen tur unge tellte Gespräche ds Pin atgespi whskens - H Ü
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zeichen und die Personenkennzitter zu speichurn Diese Daten sind für che Abrechnung der Kasten privater Gespräche 

ım Sınne des $ 5 Abs. I I Dat ertorderlich 

Dagegen bestehen Bedenken gegen die Speicherung der gewahlten Idletonnummer, des Datums mit Iagund Monatund 

der Uhrzeit mit Stunde und Minute Diese ergeben sich daraus, daß anders als bei Dienstgesprachen, bei privaten Idlute 
naten das durch Artikel 19 Abs. 1 GG geschutzte Pernmeldigeheimnis unongeschrankt zum Zuge kommt und damit 
nicht nur den Inhalt dei Gespräche, sondern auch die sogenannten FJetonnebendaten, wie Leilnehmerdaten und Uhı 

zeit des privaten Gespraches, schützt Aus der Autgabe des Arukels 19 GG, he personhshe Gebamnissphare und den 

Kommunikationsvorgang zu schutzen und mıt dem Schutz der Privatspharc auch die Wurde des trahesthch handelnden 
Menschen zu sichern, tolgt die hervorragende Bedeutung des Artikels [0 GG ım Wertesy stem des Grundgesetzes Sc 
tuhrt dazu, daß auch die gesetzlich zugelassenen Linschrankungen dieses Grundrechts seiner Bedeutung gerecht werden 

mussen und daher nur ım eıngeschrankten Umtange zulissig sınd 

Autgrund dieser vertassungsiechtlichen Überlegungen und unter Berücksichtigung der Tatsache daß auch die Bundes- 

post bisher nur die Gebuhrenceinheiten, nıcht jedoch das Datum und die genaue Uhrzeit der Gespräche speichert, wırd 

zum Teil die Auttassung vertreten, daß diese beiden Daten auch fur die Abrechnung durch den Dienstherrn bei Priv atge- 

sprachen nicht erforderlich sind. Es sollte jedoch ncht unberucksichtigt bleiben, daß Darum und Uhrzeit des Priyatge- 

sprachs keine besonders sensitive Daten darstellen, so daß ıhre Speicherung nıcht zu einem erheblichen Fingritt ın das 
Fernmeldegeheimnis tuhrt Fbenso sollte davon ausgegangen werden, daß diese Daten gerade tur die Bediensteten zu 
Kontrolle und Überprutung der Gebuhrenabrechnung von Nutzen sein konnen. Die DSK geht daher msoweit davon 

aus, daß ıhre Speicherung ım Sınne des $ 5 Abs E 1 DatG als ertorderlich und damıt als zulassıy anzusehen ıst 

Dagegen lassen sıch die rechtlichen Bedenken gegen die Speicherung der gewahlten Teletonnummer nıcht ausraumen 
Sıe dokumentiert namlıch die Beziehungen der Bediensteten zu bestimmten Personen oder Stellen, so daß moglicherwen- 

se sogar Ruckschlusse auf den Inhalt des Gesprächs gezogen werden konnen Von entscheidender Bedeutung ıst auch, 
daß die schutzwurdigen Belange des durch die Teletonnummer möglicherweise zu ıdenufizierenden Dritten zu beruck 

sıichtigen sınd; denn ebenso wie der Bedienstete, ıst auch sein Gespi achspartner durch das Fernmeldegeheimnis des Artı- 

kels 10 Abs 1 GG geschutzt. Da.dıe Speicherung det gew ahlten Teletonnummer somiteinen schwerw ıegenden Eingritt 
ın den Schutzbereich des Artıkels 10 Abs. I GG darstellt, kann sıe nur bei Vorhegen besonderer Umstande gerechtter- 

gt sein. Diese sind hier jedoch nicht ersichtlich. Im Gegenteil’ Die Gebuhrenabrechnung ıst zumindest bei neueren An- 

lagen auch ohne die Speicherung der gewahlten Teletonnummer moglich Diese erleichtert ausschließlich die Uberpru- 

fung der Abrechnung durch den Bediensteten Angesichts der oben dargestellten Schwere des damıt verbundenen Eın- 

griffs und im Hınblıck darauf, daß diese Abrechnungskontrolle bereits mıt Hilte des ebenfalls gespeicherten Datums und 
der gespeicherten Uhrzeit moglıch ist, genugt dıese zusatzliche Kontrolimoglichkeit jedoch nicht, um die Speicherung 

der angerutenen Teletonnummer als erforderlich ım Sınne des $ 5 Abs. | LDatG anzusehen. Aus diesen Überlegungen 
folgt schließlich, daß auch eıne Einwilligung des Bediensteten diese Speicherung nicht zu rechtfertigen vermag Denn er 

ist rechtlich nicht dazu ın der Lage, mıt seiner Einwilligung zugleich uber die Rechtsposition des von der Speicherung 
ebenfalls betroffenen Gesprachspartners zu dısponieren Da dessen Einwilligung aber bereits aus technischen Grunden 
nicht eingeholt werden kann, ıst dıe Speicherung der angerufenen Teletonnummer nach Auffassung der DSK beı Privat- 

gesprachen unzulassıg. 

Führung der Personalakten 

Im Berichtszeitraum hatte die DSK erstmals Anlaß, sıch ım Rahmen ortlicher Feststellungen nach $ 17 Abs. 1 LDatG 
mit Problemen der Personalaktenfuhrung zu betassen im konkreten Falle gıng es um den Inhalt und die Fuhrung des so- 

genannten Personalblattes, das eıne Vielzahl außerordentlich sensibler Daten enthalten kann. Die ortlıchen Feststellun- 

gen gaben Veranlassung zu dem Hinweis, daß die Bestimmungen des $ 102 Abs. 5 des Landesbeamtengesetzes uber dıe 
Tilgung von strafrechtlichen Verurteilungen, Bußgeld- und berufsgerichtlichen Verfahren nach Fristablauf auch eıne 

Loschung der Eintragung in das Personalblatt zur Folge haben mussen. Insoweit ıst den Gemeinden und Gemeindever- 
banden sowie den sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des of- 

tentlichen Rechts zu empfehlen, dıe Verwaltungsvorschrift der Landesregierung uber die Fuhrung der Personalakten 

vom 22. Dezember 1989 (MinBl. 81 $. 70) entsprechend anzuwenden 

Die nahere Befassung mit dieser Verwaltungsvorschritt gıbt der DSK Veranlassung zu eıner eingehenden Überprufung 
ın datenschutzrechtlicher Hinsicht Im Vordergrund steht dabeı die Behandlung arztlicher Gutachten und Gesundheits- 
zeugnısse, fur dıe dıe Verwaltungsvorschrift weder Loschungsbestimmungen enthalt noch dıe Zulassigkeit der Über- 

mıttlung einschrankt Folgt man der nıcht nur von Datenschutzexperten vertretenen Auffassung, daß jedenfalls die 

Übermittlung sensitiver personenbezogener Daten Eıngriffscharakter habe, ısı vor allem zweifelhaft, ob eine ausreı- 

chende Rechtsgrundlage fur dıe Abgabe der Personalakten zur zeitlich unbegrenzten Aufbewahrung an das Staatsarchiv 

vorhanden ıst.
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Problematisch ıst auch dıe Behandlung von Personalakten bei Bewerbungen, insbesondere deren Weitergabe an andere 

Behorden. Zwar konnen Personalakten grundsatzlich nur mit Zustimmung des betroffenen Beamten weitergegeben 

werden. Diese Schutzbestummung bewirkt aber wenig in einer Situation, in der die Verweigerung der Einwilligung mit 

großer Wahrscheinlichkeit zur Ablehnung der Bewerbung führt. Es wäre zu prüfen, ob nıcht unter den Gesichtspunkten 

des Personlichkeitsschutzes und der Zweckbindung von Daten die Übermittlung insbesondere der in den Personalakten 

enthaltenen medizinischen Daten eıngeschrankt werden sollte. 

Die Problematik wırd durch eınen der Datenschutzkommission bekanntgewordenen Fall beleuchtet, ın dem cıner Be- 

amım beider Bewerbung erhebliche Schwierigkeiten deshalb entstanden, weil — zusammen mıt den Personalakten — ein 

amtsarztlicher Untersuchungsbericht weitergegeben wurde und die antordernde Stelle aufgrund des Befundes einer um 

Jahre zuruckliegenden Blutuntersuchung zu dem Ergebnis kam, daß es um den Gesundheitszustand der Beamtın nıcht 

gut bestellt sein konne 

Im Hinblick auf dıe neuere Rechtsprechung, dıe dem Patienten eın sehr weıtgehendes Auskuntsrecht zubilligt, bedarf dıe 

zitierte Verwaltungsvorschrifi der Landesregierung auch einer Überprufung insoweit, als sie eıne Beschränkung der Eın- 

sıichtnahme in Gesundheitszeugnisse und arztlıche Gutachten aus Grunden der Fursorgepflicht in Fällen vorsieht, in de- 

nen beı Kenntnis der Untersuchungsbefunde schadlıche Folgen befurchtet werden. Abgesehen davon, daß diese Bestim- 

mungen der Verwaltungsvorschrift mit $ 102 des Landesbeamtengeserzes, der von einem unbegrenzten Einsichtsrecht 

ausgeht, kollidiert, bedeutet es eınen erheblichen Eingriff ın die grundrechtlich geschutzten Persönlichkeitsrechte, wenn 

nachteilige Entscheidungen aut Informationen gestutzt werden, dıe dem Betroffenen selbst nıcht zugänglich sind. 

Die Datenschutzkommıssion wırd die aufgezeigte Problematık dem zustandıgen Ressort zur Kenntnis bringen und um 

Stellungnahme bitten 

Auskuntt aus dem Personenstandsregister nach $ 61 des Personenstandsgesetzes 

Im Berichtszeitraum wandte sıch eıne großere Zahl von Mitburgern ım Zusammenhang mıt der Anwendung des Perso- 

nenstandsgesetzes an die DSR 

In eınem Großteil der Eingaben wurde beklagt, daß die Standesamter auch tur dıe vor dem I Januar 1876 getuhrten Zı- 

vilstandsregister die Einsichtnahme oder che Fiteilung von Auszugen wıe bei den spater getuhrten Personenstandsregı- 

stern von der Eins ıllıgung der Berrottenen oder ıhrer Abkommlınge abhangıg machten Anderen Personen wurde Eın- 

sicht und che Erteilung von Auszugen nur ber Glaubhattmachung eines rechtlichen Interesses gewahrt. 

Die genannte Praxis der Standesamter beruhte aut der Übernahme der Regelung des $ 61 Abs. 1 des Personenstandsge- 

setzes aut die genannte Fallgruppe durch eine „I andesserordnung zur Durchtuhrung des Personenstandsgesetzes“ vom 

t4+ Februar 1975 (GVBl S. 97, BS 211-2) 

in vielen Lingaben wurde aut die besonderen Schwierigkeiten hingewiesen, die durch diese Regelung fur die wissen- 

schattliche Eorschung aut dem Gebiet der Genealogie entstanden, dacsın aller Regelrecht schwierig war. Abkommlıngı 

von Personen, aut die sich der Eintrag bericht, nustindig zumachen, um von ıhnen die ertorderhche Vollmacht zu erhal- 

ven 

Obwohl eine Zuständigkeit der DSR nicht zugeben ıst, weilden Schutz der Daten Verstorbener nıcht dem Datenschutz 

recht unterhegt, wurde die DSKR gegenuber dem Mirstersum des Innern und fur Sport mitatıv. Diesgeschah u a des 

halb, weil die zustandigen Stellen die Einsichtnahme nicht selten unter Hinweis aut den Datenschutz verweigerten Ir 

der Prosse wurde deshalb mehrtach die unzutreftende Behauptung autgestellt, wegen entgegenstehender datenschutz 

vechtlucher Bestimmungen ser es nicht moglich, die persönlichen Daten des ın der napoleonıschen Zeit hingerichteter 

Rauberhauptmannes Schinderhannes ın den alten Zisilstandsregistern einzuschen 

Um weiteren unbegrundeten Belastungen des Datenschutzes in der Ottentlichkust entgegenzuwirken, wurde die Lan 

dusregterung gebeten, eine Regelung zu tretten, mich der ledighch die Glaubhaftmachung eines berechugten Interesse 

wsreicht, um Einsicht in che sor dem I Januuı 1876 getuhnten Zisilstandsregpster zu erteilen 

Diesistimder Zwischenzunt geschehen Die umschlagige Eindess urordnung zur Durchtuhrung des Personenstandsge 

setzussom 14 Jebruar 1975,88 214 Zi wurde durch Landesterordnung vom 3 Apul I9SIKGVBLS S%cntspiechen: 

acındert 

Ruprisentionstpsuh der Besolkerung und des Frwarbslebens ı Vikiozeumus 

Vichrers Eingaben beraten die Erhebungen zum Zwecke der Erstellung einer Repiasentutivstaustik der Bevolkerun 

unddus Erwerbslebens den sogenannten Miktozenmsus Die betrottenen Burger buturchteten vor allem vornehml
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ın kleineren Gemeinden -, daß ıhre personenbezogenen Daten unbetugt wurtergegeben werden konntun Diese Be 
turchtung bestand ım Hinblick aut die besondere Sensttisitau der Daten insbesondere dann, wenn diese nicht durch An 

gehörige des ottenthchen Dienstes, sondern durch ande.e Personen erhoben wurden 

Der DSKıstan ihrer mehr als siebenyahnigen Laugkeit kein Fall uones Shßbrauchs von Stanisuhdaten bekanntgewonden 

Es gebt auch keinerler Anhaltspunkte, die eine I mptehlung, mit der Interview ertatigkent ausschließlich Angehenge des 
ottentlchen Dienstes zu betrauen, nahelegen konnten Die zuständigen Behorden verwenden große Sorgtalt aut dic 
Auswahl der Interviewer und unterrichten diese eingehend uber ıhre Verptlichtung zur Geheimhakung der ıhnen ım 

Rahmen der Betragung bekanntgew oidenen Intormauonen 

Gleichwohl ıst es verständlich, daft die Betrottenen das Risiko ciner mißbtauchluchen Intormationswiter gabe so weit 

wie irgend moglich reduzieren mochten Das Mikrozensusgesetz bietet hiettur eine Moglichkeit, indem es die Abgabe 

schrittlcher Angaben ın verschlossenem Umschlag ausdrücklich zulaftr ($ A Abs I) 

Die DSK halt es tur sachdienlich, daß die Intersiewer in Fallen, in denen sıe selbst den Eindruck gewinnen mussen, daß es 

an dem ertorderlichen Vertrauen als Grundlage emer unbetangenen Beantwortung der Fragen tehlt, aut diese gesetzliche 

Bestimmung hınweisen und den Betragten auffordern, den ausgefüllten Lrhebungsbogen unmittelbar dem Stausüschen 

Landesamt zu übersenden. 

Vom Statistischen Landesamt wurde eine entsprechende Berücksichtigung dieses Anliegens bei der Schulung zugesı 

chert. 

Einzelhandelsstaustik 

Aufgrund des $ 7 des Handelsstatistikgesetzes vom 16 November 1978{BGBl 15 1733) werden außer den Sachs erhal- 

ten nach den $$ 3 bıs 6 auch Angaben zur Kennzeichnung von Unurnehmen und Arbeitsstatten erhoben, soweit sie zur 

Beurteilung der Auskunttsptlicht und fur die statistsche Zuordnung ertorderlich sınd Dementsprechend wird beı der 
Monatsbefragung der Umsatze und der Zahl der Beschattigten sowie bei der Jahtes- und Erganzungserhebung aut die 

Anschrift verzichtet und die Ruckantwort mıt einer Betriebskennzitter versehen 

Bei der Jahres- und Erganzungserhebung 1980 enthielten die Fragebogen beim Rucklaut ar das Statistische Landesamt 

indessen außer der Berriebskennzifter die Anschritt des auskunttspthehtigen Unternehmens Hiergegen wandten sıch 

Betroffene in einer Reihe von Eingaben an die DSK mut der Begrundung, daß dıe Angabe der Anschritt aut dem Erhe- 
bungsbogen dıe Mißbrauchsgefahr erhohe. Das Gesetz lasse nur Angaben zur Kennzeichnung des Unternehmens zu. 

diese Angaben seien begrifflich nıcht mit der Adresse des Unternehmens gleichzusetzen 

Das Statistische Landesamt wandte eın, daß die Kennzeichnung der Unternehnien mıt Name und Anschrift beider Erhe- 
bung 1980 wegen der Umstellung der Berichtskreise - Rotation — notwendig gewesen seı. Da seıt der Basıserhebung ım 

Jahre 1978 eine Fulle von Firmenumgrundungen und Namensanderungen eingetreten seien, habe beım Austausch der ım 

Rahmen der Reprasentativstatistik berichtspflichtigen Unternehmen zunachst eıne Adreßberichtigung vorgenommen 
werden mussen. Die Angabe der bekannten Adresse auf dem Frhebungsbogen mit deı Aufforderung zur Berichtigung 

seı ein ratıonelles Verfahren zur Aktualısıerung der Adreßbestande des Statistischen Landesamtes. 

Im ubrıgen sei die Adressenangabe bei der ersten Erhebung nach der Rotation deshalb erforderlich, weil es sonst nicht 
moglich sei, die Anschlußbefragungen (Monats-, Jahres- und Erganzungserhebungen) beı Zweigstellen solcher Unter- 
nehmen durchzufuhren, die der Berichtspflicht im Zustandigkeitsbereich eines anderen Statısuschen Landesamtes un- 

terliegen. 

Hinsichtlich der Aktualisierung der Fırmenanschriften vertrat die DSK die Auftassung, daß diese auch auf eine andere 

Weise zu erreichen seı, beispielsweise durch eıne besondere Postkarte, auf der Adreßanderungen mitgeteilt werden oder 

durch Ausdruck der Adresse auf einem abtrennbaren Teıl des Formulars. Auch das Problem der Zuordnung von Zweig- 

stellenergebnissen laßt sıch nach Auffassung der DSK durch geeignete technische Verfahren losen. 

Da dıe Statıstık nach eınem bundeseinheitlichen Verfahren — einschließlich der Vordruckgestaltung - durchgetuhrt 

wırd, kann eine befriedigende Losung indessen nur ım Zusammenwirken mit den Datenschutzbeauftragten angestrebt 

werden. 

Fur eine weıtere Auswertung der Statistik durfen die Namen und Anschriften der beteiligten Unternehmen jedentalls 
mangels einer gesetzlichen Ermachtigung nıcht verwendet werden. 
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Kontrolizustandigkeit ım Bereich der Steuerverwaltung 

im Rahmen der Bearbeitung einer Eingabe wurde zwischen dem Ministerium der Finanzen und der DSK eine Reıhe 

grundsatzlicher Rechtsfragen erortert, die das Verhaltnis zwischen Datenschutz und Steuerverwaltung betreffen Im 

Mittelpunkt stand dabeı dıe Frage der Kontrollzuständigkeit. Das Ministerium der Finanzen vertritt hierzu dıe Auffas- 

sung, daß dem Recht der DSK, personenbezogene Besteuerungsvorgange bei der Wahrnehmung von Kontrollaufgaber 

zur Kenntnis zu nehmen, durch das Steuergeheimnis ($ 30 der Abgabenordnung) Grenzen gesetzt seien. Einsicht in 

steuerliche Datenbestande, beı der auch die Namen von Betroffenen preisgegeben werden mußten, konne nur mit deren 

Zustimmung gewahrt werden. Von dem Vorliegen der Zustimmung konne ındessen ausgegangen werden, wenn sich ein 

Steuerpflichtiger beschw erdefuhrend an die DSK wende. 

Unabhangıg davon, daß der ın Frage stehende Eınzeltall ın einer fur den Petenten befriedigenden Weise gelost wurde, 

kann doch dıese Rechtsauftassung, die ın gleicher oder ahnlıcher Weise auch von den Finanzbehorden anderer Lander 

vertreten wird. nıcht unwıdersprochen bleiben Sıe ıst nach Auffassung der DSK mıt den bestehenden gesetzlichen Be- 

stimmungen nıcht zu vereinbaren und ıhre Anerkennung wurde zu eıner empfindlichen Schwachung der Kontrollrechte 

der Datenschutzinstitutionen fuhren. 

In einer gemeinsamen Besprechung mıt Vertretern des Ministerrums der Fınanzen wurden die unterschiedlichen Rechts- 

standpunkte ım einzelnen dargelegt und begrundet; eıne Übereinsummung konnte nıcht erzielt werden. 

Die DSK erwartet, daß die allgemeine Fntw ıcklung eine Klarung bringen wırd, dıe letzten Endes auch bundesweit zu eı- 

ner einheitlichen Auftassung tuhrt 

Personenstands- und Betriebsaufnahme 1989 

Zum Zwecke der Ertassung von Personen und Unternehmen, dıe der Besteuerung unterhegen, fuhrten zwei Verbands- 

gemeinden und eine kreistreie Stadt ım Jahre 1980 nach $ 134 1. der Abgabenordnung Personenstands- und Betriebsauf- 

nahmen durch Die Rechtsverordnung nach $ 134 Abs 3 der Abgabenordnung uber Zeitpunkt und Umfang der Frhe- 

bung wurde erst nach dem Abschluß der Betragung erlassen 

Der tur.die Pessonenstandsautnahme verwendete Vordruck - Haushaltsliste — entsprach inhaltlich nıcht ın vollem Um- 

tange den Bestimmungen der Abgabenordnung und des LE andesdatenschutzgesetzes Es war nicht zulassıg, den Wuh- 

nungsinhaber zu den persönlichen Verhaltnissen der Untermiete: zu betragen Diese unterhegen vielmehr nach $ 135 

Abs 2 der Abgabenordnung einer selbstandigen Auskunttsptlicht Ferner tehlte aut dem Vordruck der nach $ 5 Abs. 2 

1 DatG gebotene Hinweis aut die Rechtsgrundlage der Auskunttsptlicht 

Das Ministerium der Fınanzın hat gegenuber der DSR zugesagt. kunttige Personenstands- und Berriebsaufnahmen ın eı- 

ner den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Weise durchzutuhren 

Mit der Personenstandsautnahme hatte die kreistren Stadt eine besondere Erhebung tur steuerliche Zwecke verbunden, 

ındem sie nach der Zahl der ım Haushalt gehaltenen Hunde tragte 

I me Rechtsgrundlage tur diese Erhebung. wie sie nach$ 134 Abs + der Abgabenordnung gefordert ıst, kanrı nach Auf 

tassung der DSR aus dem rheinland-ptalzischen Eandesgesetz uber die Hundesteuer nicht hergeleitet werden 

ine Stellungnahme zu der Rechtsauttassung der DSR Iuugtnoch nicht vor 

Postzustellung im Besteuerungsscrtahren 

Datenschutzrechtliche Probleme ergaben sich auch bei der Zustellung von Bescheiden ım Besteuerungsvertahren mittel 

Postzustellungsurkunden 

In cimc Eingabe beschwerte sich am Burger darüber daß aut dem Umschlag eincr Postsendung yeines Finanzamtes de 

Hoinwen \blehnende Beschad 1976 1977” angebracht war Der Petnt yertrat be Auttassung, daß damıt Angelegen 

hantcı seines persönlichen Bereichs unzulas. ag offenbart wurden 

Such‘, 122 \os 5der Abgabenordnung sindtui die Zustellung schuittlicher Verwaltungsakte der Einanzverwaltung dı 

Vorschriften des Zustellungszusetzes unzunenden , 3 \ps Kcheses Gesetzes bestimmt, daßiche Sendungen u a mıteı 

na Geschattanummer zu erschen sind Die Amabecheser Nummer sstcrlonderhch, um dem Postbediensteten die Be 

urkundung zuetmogbichen daßsarcineimbesumnma We suder Anschrift und Geschattsnummen nich bezeichnete Sun 

dunzuberueoen hat
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In der Steuerverwaltung kann mit der Geschattenummer, sofern hiettur die Steuernummer verwendet wird, die Nu. 
lichkeit und der unseranderte Inhalt der Sendung nicht immer gewahrleister werden, insbesondere dann nicht, wenn 

mehrere Schrittstucke gleichzeing oder gets unter demselben Datum versandt werden Es wirddaher vonder Stauerier 
waltung zusatzlich ein Hinweis aut dem Umschlag det Sendung tur ertorderlich gehalten Sie stützt sich dabcı aut mchru 
re Entscheidungen des Bundestinanzhots, der die bloße Angabı der Steuernummer als Guschattsnummeri Sy 53 
Abs. 1 VwZG nıcht ıls ausreichend ansıcht 

Unabhangıg davon, da auch gegen die Ottenlegung der Steuernummer Bedenken zu erheben waren, dart die sum Bun- 

destinanzhot getorderte genauere Kennzeichnung des Inhalts cıner Sendung aut dem Umschlag nach Auttassung der 
DSK nicht dazu fuhren, daß Dritte das Ergebnis einer Entscheidung zur Kenntnis nehmen konnen 

Das Ministerium der Finanzen hat autgrund einer entsprechenden Stellungnahme der DSK eingeraumt. daß der Zusatz 

„Ablehnender Bescheid 1976-1977° nicht ertorderlich und nicht angezeigt war. Es hat autgrund des Entwurts eines sog 
Bekanntgabeerlasses, der von den tur Fragen der Abgabenordnung zustandıigen Reterenten des Bundes und der Lander 
zur Zeit beraten wird, Losungsvorschlage germacht, die jedoch ebentalls aus datenschutzrechthcher Sıcht nıcht voll be- 

triedigen. 

Die DSK wird nach Abstummung mut dem Bundesbeautuagten und den Landesbeauftragten für den Datenschutz eine 

bessere Losung anstreben 

Zentraldateien der Staatsanw altschaft 

Bet jeder Staatsanwaltschatt wird tur allı ihre Geschattssrellen cin zentrales Js-Register getuhrt, das alle staatsanw alt- 

schattlichen Vertahren — ausgenommen die Vertahten gegen Unbekannt - enthalt In Rheinland-Ptalz werden die Zen- 
traldateien nach den bisherigen Erkenntrussen ım wesentlichen nut als zentraler Aktennachweıs (Aktenauttindung, Ak- 

tenzusammenfuhrung, Vorbereitung der Aktenaussonderung verwendet und nur ın eingeschranktem Umtang zur Aus- 

kunftserteilung. Zu diesen Zwecken werden üblicherweise Name, Vorname, Geburtstag und Anschritt des Betroftenen, 

Tatvorwurt, Name des Anzeigeerstatters und Aktenzeichen des Verfahrens eingetragen. 

Um zu verhindern, daß Erkenntnisse aus den Zentrildateren bei Aktencinsicht durch Anwalte, Versicherungen u a an 

Unbefugte gelangen, hat das Ministerium dei Justiz durch Lrlaß vom 28 Februar 1980 sichergestellt, daß Angaben uber 

dıe Aktenzeichen eınschlagiger Verfahren stets aut oinım besonderen, nur tur die Handakten des ermittelnden Staatsan- 
walts bestimmten, Blatt vermerkt werden 

Die ın den zentralen Namensdateten getuhrten Angaben zahlen zu den besonders sensiblen Daten, die die schutzw urdı- 
gen Belange der Betrottenen nachhaltıg beruhren konnen 

Die DSK ist deshalb mıt den ubrıgen Datenschutzbeauttragten der Meinung. daß die zentralen Namenskarteıen starker 
als bisher auf die Funktion eines Hıltsmuttels tur die Aktentuhrung ausgerichtet werden sollten. Sıe begrußßt deshalb die 

insoweit gleichlautende Fntschließung eines Ausschusses der Generalstaatsanw alte der Lander vom Oktober vergange- 
nen Jahres ın Bad Durkheım 

Die Fuhrung der Zentraldateien wırtt zahlreiche daterschurzrechtliche Probleme aut Sıe betretfen insbesondere den 
Umfang der als erforderlich zu speichernden Daten, die Übermittlung von Daten an Behorden und Private, die Sperrung 

und Loschung sowie die notwendigen technischen und organısatorıschen Maßnahmen zur Datensicherung. Zur Klarung 
dıeser Fragen ist die DSK zur Zeit ın Zusammenarbeit mıt den Datenschutzbeauttragten der Lander bemuht Dabeı ver- 

trıtt sıe den Standpunkt, daß dıe reibungslose Frfullung gesetzlicher Aufgaben durch andere Behorden ım Interesse der 
Allgemeinheit auch ın Zukuntt sıchergestellt scın muß 

Keinem Zweitel unterliegt nach Auftassung der DSK, daß aut die zentralen Namensdateien der Staatsanwaltschatten 
samtliche Bestimmungen der Datenschur>gesetze auch dann anzuwenden sınd, wenn dıese — wıe ın Rheinland-Pfalz — 

manuell betrieben werden. Dies folgt aus der Tatsache, daß aus den Dateien jedentalls gelegentlich Daten an andere Stel- 

len ubermittelt werden Im ubrıgen handelt es sıch beı der Dateıtuhrung um cıre Angelegenheit der Justizverwaltung. 

Prozeßkostenhilte 

Am Januar 1981 ıstdas Gesetz uber die Prozeßkostenhilte vom 13 Junı 1980 (BGBl 15. 677) ın Kraft getreten. Ihe 
Regelung lost die bisherigen Bestimmungen der Zivslprozeßordnung uber das Armenrecht ab. Nach dem neu ın dıe Zı- 

vılprozeßordnung eingeiugten $ 117 Abs 2 sınd dem Antrag aut Bewilligung von Prozeßkostenhilte eine Frklarung der 

Parteı uber ihre personlichen und wirtschattlichen Verhaltnisse, terner Familienverhaltnisse, Beruf, Vermögen, Eın- 

kommen und Lasten, sowie entsprechende Belege beizutugen Da dıe aut diese Weise entstehenden Daten von erhebli- 
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‚her Sensiuvitat sınd, muß davon ausgegangen werden, daß die Antragsteller ınsoweıt eın starkes Interesse an eınem 

wirksamen Datenschutz haben. 

Dabeı ıst insbesondere zu berucksichtigen, daß nach dem neu eıngefugten $ 118 Abs. 1 Satz 1 ZPO vor der Bewilligung 

der Prozeßkostenhilte dem Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. 

Die DSK hat das Ministerium der Justız gebeten, durch eıne geeignete Regelung vorzusehen, daß die Erklarungen der an- 

tragstellenden Parteı ın eıner Berakte gefuhrt werden 

Nachdem auch andere Landesbeauftragte fur den Datenschutz mıt gleichem Zıel an ihre Justızverwaltungen herangerre- 

ten sınd. ıst durch bundeseinheitliche Verwaltungsvorschriften vom 10 Dezember 1980 (abgedruckt Justizblatt Rhein- 

land-Ptalz Nr. 1 vom 29 Januar 1981 — hıer Zutf. 2.2 —) bestimmt, daß der Vordruck mit der Erklarung über dıe per- 

sonlichen und wirtschaftlichen Verhaltnisse sowie die bei der Durchführung der Prozeßkostenhilfe entstehenden Vor- 

gange ın eınem Beiheft zu vereinigen sınd. 

Die DSK wurde es begrußen, wenn ın Anlehnung an eine baverische Regelung verwaltungsintern bestimmt werden 

konnte, daß bei Versendung der Akten das Beihett grund»arzlich zuruckzubehalten ıst. Daruber hinaus sollten die zu- 

standigen Geschaftsstellenbeamten gehalten sein, die entsprechenden Berakten nur nach rıchterlicher Verfugung zur 

Einsicht zu geben. Damıt ware gleichzeitig der von den Jusuzverw altungen vertretenen Auffassung entsprochen, daß die 

Entscheidung, ob sıch ım Einzeltall der Anspruch des Prozeßgegners aut Akteneinsicht nach $ 299 Abs. 1 ZPO auch auf 

die Erklarung uber die wirtschattlichen Verhaltnisse erstreckt, nur von dem zustandıgen Gericht zu treffen ıst. 

5.15 Jugendseratsachen ın Fahrerlaubnisangelegenheiten 

Der DSK ıst zur Kennenis gekommen, daß ın wenigstens einem anderen I and die Praxis besteht, daß dıe für die Erteilung 

und Entziehung von Fahrerlaubnissen zuständigen Behorden von den Staatsanwaltschaften und Gerichten auf Anforde- 

rung Akten und Aktenauszuge uber Jugendstratsachen erhalten, deren Inhalt auch ım Erziehungsregister beim Bundes- 

zentralregister erfaßt wird. 

Die hier getrottenen Feststellungen haben ergeben, daß ım staatsanu altschaftlichen Bereich entsprechende Frsuchen der 

Verkehrsbehorden um Akteneinsicht ın Jugendstrattertahten ın der Regel unbekannt sınd. Verschiedene Staatsanwalt- 

schatten haben zu erkennen gegeben, daß ste geundsatzlich Auskuntte der bezeichneten Art nıcht erteilen. 

Die DSK nımmt dies zusummend zur Kenntnis Nich ihrer Auttassung sind bei der Entscheidung uber die Gewahrung 

von Akteneinsicht die Interessen des Antragstellers ıBehordei und dieyenigen der Verurteilten gegeneinander abzuwa- 

gen, hierbei wird auch und insbesondere das den ainschtankenden Regelungen des Bundeszentralregistergesetzes zu- 

grunde hegende Resozialisierungsinteresse busonders zu berücksichtigen sein. Demgegenuber steht allerdings auch dıe 

den Verkehrsbehorden ım ottentlichen Interesse ubertragene Aufgabenstellung (gl $$ 2, 4 StVG und $$ 9, 

15 b St ZO) 

Mitteilung der Punktebewertung durch Gerichte und Bußgeldstellen 

Seit Jahren wibt es Bemühungen, die Iransparcny uber Lintragungen ım Verkehrszentralregister beım 

Kratttahrbundesamt tur den Betrottenen zu verbessern Nach gegenwartiger Praxis nımmt das Kratttahrbundesamt die 

Punktebewertung fur die Eintragung ım Register von Der Betiottene kann diese Intormation nur durch eıne nach der 

Gebuhrenordnung tur Maßnahmen ım Straßenverkehr gebuhtenptlichtige Auskuntt erhalten 

Yon verschiedenen Seiten wurde nun angestrebt. daß? Bußßgeldstellen und Gerichte bei Entscheidungen ın Verkehr sange- 

legenhenten den Berrottenen zugleich die verwirkten Punkte mitteilen sollten 

Obwohl das Anliegen, die Iransparenz dar Lintragungen ım Verkehrszentralregister zu erhöhen, allscıts als berechtigt 

anerkannt wird, standen einer Verwirkhehung bisher die sor Alam tcchtsse steinatisch begrundeten — Bedenken des 

Gemhte entgegen 

Dam cinar raschen Anderung nıcht zu rechnen st, solltenach Autt sung der DSR geprutt werden, ob es moglich ost 

dar dıe Bufigeldbehorden unseres Landes mit dem Bußgeldbeschad glochzutg die gen eilge Punktzahl mitteilen 

Dim Anhezennich mehr Iranspirenz bar den Bundeszentralegistetemtragungen wire dann cin gutes Stuck werteige 

halten 

Oltenbarung von Sozualliren 

Zurı Zwecke der Durchtuhrung einer Rehabiliinonsmaßtnahme ubermmelte cin Kıankansersicherungstrager (AOR 

incheorrliche Vrbeiswerw altuny die Kopie cinesyomvertriuensuztlihen Diensr tur cınen Versicherten erstelltes Gu
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achten. Kur dic Erklarung der Zustimmung des Betröttenen wurde cn Vordruck mit tolgendem Testsch wendet Ich 

bırn damit einverstanden, daft der Inhalt der vorliegenden Gutachten arzuichen Betundberuhu Sonstige mechzinische 

Paten) ım Rahmen der Bearbeitung meines Leistungsanrages und der damit verbundenen Leistungsprutung den ınde 

ren Leistungstragern unter Beachtung der Gehumhaltungsbestimmungen nuh y 35 SGB I und % 6 Datenschurzgisetz 

mitgeteilt wird Ber Rechtsstreitigketten 7. B Ersatzanspruchen syılt.dics uch gegenuber Dritten 7 B Gerichte „so 

weıt dies zur Autgabenertullung und Alarung der Rechtslage ertörderhch wird Glechzeing entbinde sch bei notwendi 

gen Nachtragen Arzte, Krankenhauser uns vonder arztlichen Schw eigeptlicht gegenuber diesen Stellen " 

     In einer Stellungnahme gegenuber der zustindigen obersten Aufsichtsbehörde vertritdie DSR die Auttassung, dasdıes 

Einwilligungserklarung inhaltlich nicht den Antorderungen genügt, die nach $ 67 S$GBN zu stellen und $.67 SGB N 

spricht ausdrucklich von einer Einwilligung im Fanzeltall Mir diesen I ormulerung ıst um Grundsatz hervorgehoben, 

der ın dieser Deutlichkeit in $ 3 des BDSG und $ 3 E DatG noch nicht zum Ausdtuck kommt: Eine pauschale Frklarun.g, 

die eine Vielzahl unterschiedlicher Ubermittlungstorgange zum Gegenstand haben kann, genugt den Äntorderungen an 

& 

eine Einwilligung ım Sinne des Datenschutzrechts nicht Getonderistüielmehr ine Finwilhgung der eine enakte Intor- 

matıon uber den Übermittlungstorgang ım Finzeltall vorausgeht 

Die beteiligten Stellen haben die Richtigkeit dieser Auttassung ncrkannt und tur die Zukuntt eine den gesetzlichen Bu 

stimmungen entsprechende Vertahrensweise zugesichert. 

Bedenken gegenuber der Vertihrenswersc des Versicherungstragers ergaben sich aber auch unter einem anderen Gc- 

sichtspunkt. 

Unabhangıig von der rechtlichen Quahtizierung der Einwilligung ım Sinne des $ 3 BDSG. $5 1 DatG oder auch 

867 SGB X als rechtsgeschattliche Frklarung oder als Zustmmung zum Lingruftin den grundrechtlich geschutzten Per- 

sonlichkeitsbereich muß berucksichtigt werden, daß sic. insbesondere in solchen Bereichen, ın denen der Betrottene aut 

offentliche Hilte angewiesen ıst, zu einem Instrument werden kann, das den mehr oder weniger ungehinderten Zugang 

zu besonders schutz würdigen personenbezogenen Daten oder die unbeschrankte Übermittlung solcher Daten ermog- 

licht. Die Einwilligung verhiltt in solchen Fallen nicht zu mehr Datenschutz. sondern sie legitimiert scheinbar ein V orge- 

ben, das der Betrottene, weil er aut die Leistungen angewiesen ıst, nicht abwehren kann Diese Getahr wurde auch vom 

Gesetzgeber gesehen, der turdie Finw ıllızungserklarung cine strenge Formbindung vorgeschen hat 

Die DSK vertritt die Auttassung, daß die beiden Zulassigkeitsvorausserzungen tur die Öttenbarung personenbezogener 

Daten — Einwilligung oder gesetzliche Ottenb ur ungsbetugnis — ın einem Rangverhaltnis insoweit stehen, alsın solchen 

Tallen, ın denen der Gesetzgeber einen Übermittlungsyorgang konkret geregelt hat, die Datenubermittlung nicht aut 

grund einer Einwilligung des Berrottenen uber den gesetzlich zugelassenen Umtang hinaus ausgedehnt werden kann 

Diese Auftassung muß zumindest in den allen vertreten werden, wo aus der Natur der Sache an de: Freiwilligkeit der 

Erklarung gewisse Zweitel nicht auszuschließen sind. 

Hieraus ıstnach Auffassung der DSK zu tolgern, daß auch mit der Zustimmung des Berrottenen ım Finzeltalle nicht eine 

vollstandige Kopie des vertrauensarztlichen Gutachtens ubermittelt. sondern nur dıe tur die Durchtuhrung der Rehabılı 

tationsmafßnahme ertorderlichen Informationen offenbart werden durfen. 

In dieser Frage konnte eine Übereinstimmung mıt der obersten Aufsichtsbehörde ım Grundsatz erzielt werden Hın- 

sichtlich des konkreten Falles vertrat diese jedoch die Auftassung, daß} das vertrauensarztliche Gutachten nur Angaben 

enthielt, die tur die Einleitung der Rehabilitationsmaßnahme ertorderlich waren 

Datenschutz ım oftentlichen Gesundheıitsw esen 

Die Gesundheitsamter erhalten bei der W ahrnehmung der ıhnen durch Bundes- und Landesgesetze zugew ıesenen Aut- 

„aben eıne Vielzahl von arztlichen Aufzeichnungen, Rontgenbilder, Labordaten und anderen medızinisch-technischen 

Dokumentationen und Belegen Den archır würdigen Teil dieser arztlichen Unterlagen, der von der Archiyverwaltung 

bestimmt wırd, geben sie nach Ablaut unterschiedlicher Aufbew ahrungsfristen gemaß dem Erlaß der Landesregierung 

uber die Abgabe von Schrittgut und veralteter Fachliteratur vom 21. Dezember 1969 (vgl MinBl vom 21 Januar 1975 

Sp 1 tk.) andıe Archiverwaltungen ın Koblenz und Speyer ab 

Das Ministerium fur Soziales, Gesundheit und Umwelt hat nunmehr eine besondere „Verwaltungsvorschrift uber Aut- 

bewahrungstristen, Loschung und Abgabe arztlicher Unterlagen der Gesundheitsamter“ erarbeitet, ın deren Nr 5tol- 

gende Regelung vorgesehen ıst: 

„Nach Ablaut der Autbew ahrungstrist haben die Gesundheitsamter das auszusuondernde Schrittgut dem zustandigen 

Staatsarchn zur Übernahme anzubieten Wegen Finzelheiten und zum Vertahren wırd auf die einschlagıgen Bestim- 

25
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mungen betreftend dıe Abgabe son Schrittgut und veralteter Fachliteratur der Landesbehorden an die Staatsarchıve 

verwiesen.“ 

Die Sensinvitat der von dıeser Verwaltungsvorschritt betroffenen Unterlagen und Daten führte zu der Frage, ob dıeses 

Abgabeverfahren nur aufgrund « ıner gesetzlichen Regelung durchgefuhrt werden darf, und ob uber dıe erwahnten Ver- 

waltungsvorschriften hınaus gesetzliche Bestimmungen vorhanden sind, dıe dıe Weitergabe der Unterlagen ausdrucklich 

oder konkludent zulassen. 

Beı diesen Unterlagen der Gesundheitsamter handelt es sıch um medizinische Daten fur die ın$6Abs 3 LDatG eine 

ausdruckliche Regelung getroffen worden ist, derzufolge eine Weitergabe der Daten nur aufgrund eınes Gesetzes oder 

mıt Einwilligung der Betroffenen ertolgen kann. Diese Regelung erfaßt allerdings nıcht das gesamte archivwurdıge 

Schriftgut der Gesundheitsamter, da dieses ın der Regel nicht ım automatisierten Verfahren verarbeitet und jedenfalls zu 

einem bestimmten Teil auch nicht ın Dateien gespeichert wırd (Ausnahme: die sog. Leichenschauscheine). 

Gleichwohl wırd man nach dem Prinzip des sogenannten Parlamentsvorbehalts den in $ 6 Abs. 3 LDatG zum Ausdruck 

kommenden Grundsatz auf alle personenbezogenen medizinische Unterlagen der Gesundheitsamter anwenden konnen. 

Diese Daten beruhren namlich — unabhangig davon, vb sıe nun ım Einzelfalle aus schularztlichen Untersuchungen, aus 

Untersuchungen Hor- und Sprachgeschadigter, aus der Mutterberatung oder aus Untersuchungen aufgrund des Bun- 

desseuchengesetzes hervorgegangen sınd — das durch Artıkel 2 Abs 1 GG und Artıkel 1 GG geschutzte Personlich- 

keitsrecht der untersuchten Patienten, wobeı sıe gemessen an der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten „Spha- 

rentheorie“, die den personlichkeitsrechtlichen Schutzbereich von der Intimsphare bis zur Offentlichkeitssphäre stufen- 

artıg autteilt (vgl. BVerfGE 32, 373 1379]. sowie W Schmitt, JZ 1974, 241 [243], mır weiteren Nachweisen), zumindest 

deren Privatbereich, ın aller Regel sogar die Intımsphare der Patienten betreften. Die darın zum Ausdruck kommende 

hohe Sensiuvitat der ın den arztlichen Unterlagen enthaltenen Daten impliziert eın verstärktes Schutzbedurfnis der Be- 

trottenen, dem der Bundes- und dıe Landesgesetzgeber ın einer Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften durch die Nor- 

mierung eines Geheimhaltungsgebotes Rechnung getragen haben Zu nennen sındu. a. der$ 203 StGB, der$ 35 SGB I, 

der $ 30 Vn VIG und auch der $ 16 des Gesetzes zur Bekamptung der Geschlechtskrankheiten. Aus diesen Grunden 

kann es keinem Zweitel unterliegen. daß die Erhebungen und Speicherungen der medizinischen Daten, soweit sie die Prı- 

vat- oder Inuimsphare der Patienten betretten, nur autgrund einer gesetzhchen Grundlage erlaubt seın kann (vgl. 2. Be- 

richt des Saarlandıschen Landesbeauttragten tur Datenschutz vom 19 Januar 1981, Drs. 8'304, S. 54) 

Fur die Weitergabe dieser arztlichen Unterlagen innerhalb der oftentlichen Verwaltung kann aus verschiedenen Grunden 

nichts anderes gelten 

Zunachst handelt es sich bei der Weitergabe von Daten um cinen selbständigen, von der Erhebung und Sammlung zu un 

terscheidenden Intorminonswerarbeitungsschritt, der zudem dadurch gekennzeichnet ıst, daß ın ıhm der eigentlich 

Eingritt an die Privarsphate der Patienten geschen werden kann (so Sımitis Dammann Mallınann Reh, Bundesdaten 

schutzgesetz, $ ISO RdNr 1018} 

Hınzu kommt, daß es sich bei den für die Abgabe an die Archit verwaltung ın Frage kommenden Daten um arztliche Un 

terlagen handelt, dic ıhren ursprünglichen Zweck ertullt und daher - ım Interesse der Patienten und entsprechend der 

Grundgedanken des Datenschutzes, Daten nur solange aufzubewahren, wie sie zur Autgabenertullung benotigt werdet 

— auszusondern und zu vernichten sindfygl 3 Intigkerbbericht des Tandesbeauttragten tur Datenschutz beim Innen 

minister des Landes Schleswig Holstem vom 22 Januar 1981, Dis 9 862,9 125 

Esise weiterhin von entscheidender Bedeutung, daß Daten ım Zusammenhang mıt der Abgabe an dıe Archivverwaltun 

gen uiner neuen Zweckbestimmung zugeführt werden Denn die Aufgabe der Staatsarchise erschöpft sich nicht darın 

die ausgesonderten Aktenbestande als „Anhangsel” dar Gesundheitsamter oder ab deren „verlangerte Registraturen“ sı 

cher zu verwahren (vgl dazu Schatz, Behordenschrittgut % 275, Lepper. Die stautlichen Archive und ıhre Benutzung 

DVBI 1963, 9 315), sondern sie erstreckt sich in erster Linie dar aut, die Unterlagen tur amtliche, wissenschattliche, pu 

bhzistische und private Benutzung den Behörden sowieden Gerichten, den Ummversitaten, Presseorganen und vonstigei 

prsatın Benutzern zur Vertugung zu stellen ygl $ 3dar Benutzungsordnung tur die! andesarchive, Staatsanzeiger fü 

Rhantand Phalz vom 9 April 1979, 8 285. Rıerdont, DON 1962, 95981 

Nıchtnurder Gehomnischarakten der medhzinischen Unterlagen. sondern auch diese letzigenannte Funkuon der Staat‘ 

irchive begrunder die Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage Denn wie das Bundessertassungsgericht bereits ı 

scnem Beschluß som 13 Januar 1977 (Schaidungsaktenurteil) deutlich gemacht hat, fuhrt die Verwertung von grund 

techtsrelövinten Diten zu conım anderen al. dern ursprunghehen Zweck zu einem erneuten Fingrift in die Privarsphaı 

der Berottenen und ıstaliher nur aut dur Grundlage ciner gesetzlichen Vonschnitt erlaubt In dieser Rechnsprechun 

kommt die richt nur tur den Bereich des Datenschutzgesetzu, sondern tur alle personenbezogene Daten geltende Fi 

kanns zum Ausdruck, dah die ursprüngliche Zwachsetzung un Interesse dur Betrottenen die V erarbeitungsbetugn
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begrenzt, sodaß Durchbrechungen dieser Zweckbesummung emcr besonderen gesetzlichen Legumatıon bedurten (sl 

BVertGE 27,350 # , Kamlah, Datenuberwachung und Bundessertassungsgericht, DOV 197C, 83611363 mit werte 

ren Nachweisen) 

Anders als ın den meisten europanschen und außereuroparschen Staaten, wo das Archriwosen gesetzlich geregelt gibt 

es ın der Bundesreoublik Deutschland mit der Ausnahme von Baden Wurtiemberg - das sem Gesev allerdings aut die 

Organisation der Archivverwaltung beschrankt - kein Archiygesetz, das die Rechte und Pflichten der Staawsarchnere 

gelt und sıe insbesondere ım Hınbhck aut die Gesundheitsdaten konkreustert 

Auch der $ 13 Ab» 4LDatG, dentzutolge besummee Daten nur dann von Amts wegen zu loschen sınd, wenn die Staats 

archıve zuvor ıhre Übernahme abgelehnt haben, stellt keine gesetzliche Grundlage tur die Abgabe ıhrer Unterlagen an 

die Archive dar, die unter den Anw endungsbereich des I andesdatenschurzgesetzes tallen Aus $ 13 Abs 41 Darlı der 

eine Loschung von Daten ohne vorherige Überprutung ihrer Archis wurdigkeit durch die Landesarchise nicht zulaht, 

tolgt namlıch nıcht, daß rede Weitergabe von Daten an die I andesarchive ermöglicht sen soll Diese Überlegung wird 

sowohl durch den Wortlaut, als auch durch den Sachzusammenhang, ın dem diese Vorschrift zu sehen ıst, bestatigt Aus 

beiden Gesichtspunkten ergibt sich namlich unzweitelhatt, daß$ 13 Abs +1 DatG nur die Loschung von Daten, richt 

aber dıe Voraussetzung fur deren Weitergabe an die Landesarchive regeln wall, und bereits nach seinem Woortlautnach cı- 

ne Übermittlung rechttertigende Rechtsvorschritt voraussetzt 

Auch die Amtshilterorschritten der $$ + tt VwVtGi.V m $LLVwVEG lassen keine andere Beurteilung zu 
Selbst wenn man namlıch davon ausgeht, daß der Gesetzgeber in den $$ 4 tt VwVtG auch ım Verhaltnis zum Burger be- 

reits das wesentliche hinreichend ın bestimmter Weise geregelt hat (so ausdrücklich Steinbohmer, Amtshilte und Ge- 

heimhaltungsptlichten, DVBI 1981, $. 340 mır weiteren Nachweisen), vermogen die $$ + ft VwVIG die Abgabe der 

arztlichen Unterlagen an die Staatsarchive nicht zu rechtfertigen Dieve Abgabe stellt namlıch eıne unbetugte OÖttenba- 

rung tremder Geheimnisse ım Sınıne des $ 203 StGB dar, sodaß eıne Amtshilte ohnehin gemaß $ 5 Abs. 5 Vn VG ausge- 

schlossen ıst. Da dıe arztlichen Unterlagen nur einem begrenzten Personenkreis bekannt sınd und dıe betrottenen Pa- 

tienten an der Geheimhaltung ıhres Inhaltes cın schutzw urdıges Interesse haben, stellen sie Geheimnisse ım Sınne des 

$ 203 StGB dar. Wahrend Eınzelangaben uber personliche oder sachhche Verhaltnisse, die tur die Autgaben der oftentli- 

chen Verwaltung ertaßt worden sınd (Verwaltungsdaten), vorbehaltlich eines ausdrücklichen gesetzlichen Verbots ohne 

weiteres anderen Behorden mırgeteilt werden durten, ıst dies bei den Geheininissen nur dann zulassıg, wenn eın beson- 

deres Offenbarungsrecht besteht 

Dies kann jedenfalls in Verwaltungsvorschritten und damit 7 B auch ın der ım Entwurt vorliegenden Verw altungstor- 

schrift des Ministeriums tur Soziales, Gesundheit und Umwelt nıcht gesehen werden; verwaltungsinterne Regelungen 

konnen grundsatzlıch keine Eingriftsrechte ın grundgesetzlich geschutzte Ladıvidualrechte schaffen. Die Sensitivitat der 

von $ 20% StGB geschützten Daten und Unterlagen schheßt es auch aus, ım Wege eıner unbeschrankten Guterabwagung 

zu einer Offenbarungsbetugnis zu gelangen Demzutolge reicht eine sog „schlichte Guterabwagung“ nıchtaus Nureın 

zwıngendes offentliches Bedurtnis kann cıne Betugnis zum Oftenbaren begrunden (vgl Podtlech, Datenschutzproble- 

me S. 90 ff.). Da dıe betroffenen Unterlagen jedoch ıhren Zweck bereits ertullt haben, kann eın solches uberw egendes 

offentliches Bedurtnis nıcht anerkannt werden 

Die DSK hat sıch gemeinsam mit dem Ministerium tur Soziales, Gesundheit und Umwelt und mıt dem Vertreter der Lan- 

desarchivverwaltung jedoch um eine Zwischenlosung ın dieser Frage bemuht Sie war daher mıt dem Vorschlag des Mını- 

steriums einverstanden, daß bıs zum Erlaß gesetzlicher Bestimmungen Schriftgut — arztliche Unterlagen — der Gesund- 
heıtsamter beı der Landesarchivverwaltung mıt der Maßgabe gelagert werden kann, daß dıe verwaltungsmaßige Zustan- 

digkeit tur dıeses Schrittgut bei den Gesundheitsamtern verbleibt und die Landesarchivverwaltung hierzu weder Zu- 

gangs- noch Zugriffsmoglichkeiten hat 

Ergebnisse ortlicher Feststellungen bei eınem Sozialamt 

a) Die geprufte Behorde war raumlich sehr beengt untergebracht mıt der Folge, daß sich mehrere Sachbearbeiter eın 

Dienstzimmer teilen mußten. Beim gleichzeitigen Besuch oder der Beratung mehrerer Hılteemptanger war nıcht 

auszuschließen, daß geschutzte personenbezogene Sozialdaten nuch Unbetugten zur Kenntnis gelangen. 

Die DSK emptahl unter Hınweis aut $ 35 SGB 1, daß durch die Einrichtung von Besprechungszimmern oder ande- 

re geeignete Maßnahmen eın ausreichender Datenschutz sichergestellt wird 

b) Fine Übermittlung von ın Dateien gespeicherten Sozraldaten an Stadtarchive zur weiteren Aufbewahrung hielt die 

DSK ım Hinblick aut die Loschungsbestimmungen des $ 84 SGB X tur unzulassıg
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©) Im Rahmen der örtlichen Feststellungen wurde bekannt, daß, sotern eın Sozualhilferrager einer pflichtwidrigen 

Handlung nach $ 107 des Bundessozualhilfegesetzes verdachugt wırd, zum Zwecke einer naheren Überprufung dıe 

vollstandige Sozialhilfeakte an den beteiligten Trager der Sozıalhilfe übermittelt wird. 

Die DSK hat sich eıngehend mıt dıeser Frage befaßt und das Ministerium fur Soziales, Gesundheit und Umwelt um 

eine Stellungnahme gebeten. 

d) Unter Verwendung eines Vordruckes wurde beı Anfragen an Heıme nach den Unterbringungsmöglichkeiten außer 

dem Namen des Hılfesuchenden auch dıe sogenannte „arztliche Eınweisungsdiagnose“ mitgeteilt. 

Die DSK forderte, daß die Betroffenen ausdrucklich aut dıe Wiıderspruchsmoglichkeit nach $ 76 Abs. 2SGB X 

hingewiesen werden Sıe regte terner an zu prufen, ob dıe Antrage, sofern die arztliche Einweisungsdiagnose zur 

Beurteilung der Aufnahmemoglıchkeit erforderlich ıst, nıcht ohne Namensnennung erfolgen kann. 

©) In mehreren Fallen entsprachen Fragebogen und andere Formulare, die von dem Sozialamt verwendet wurden, 

nicht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ($ 79 SGB X ın Verbindung mit den Vorschriften des Bundesda- 

tenschurzgesetzes) Haufıg tehlte die Angabe der Rechtsvorschrift, dıe dıe Datenverarbeitung erlaubt oder es war ın 

anderen Fallen nicht aut die Freiwilligkeit der Angaben hingewiesen Den Forderungen der DSK hinsichtlich der 

Anpassung der Vordrucke an dıe nach den gesetzlichen Bestimmungen zu stellenden inhaltlichen Anforderungen 

wurde entsprochen 

Die DSR wırd nach dem Vorliegen weiterer Kontrollergebnisse ın diesem Bereich ggf. darauf hınwırken, daß eıne 

entsprechende Verwaltungsanordnung herausgegeben wird 

9 Übermittlung medizinischer Daten an Alten- und Ptlegehcime 

Die Leitung eines Altenheims hıelt es ım Interesse der arztlichen Versorgung von Heimbewohnern fur erforderlich, daß 

sowohl der Heimleitung als auch den Ptlegekratten die arztliche Vorgeschichte der Heımbewohner sowie dıe Betunder- 

gebnisse der lautenden Untersuchung zur Vertugung stehen Die behandelnden Arzte wurden aufgetotdert, diese Intor- 

mationen ın der Form von Arziberichten zu übermitteln 

Die DSK brachte nach Abstimmung mıt dem Ministerium des Innern und tur Sport und dem Ministerium tur Sozrales, 

Gesundheit und Umwelt ın ihrer Stellungnahme zum Ausdruck, daß es mıt der uberrigenden Bedeutung, dıe dem 

Schutz persunenbezogener medizinischer Daten von der Rechtsordnung beigemessen wırd (Arztgeheimnis nach arztlı- 

hem Standesrecht, $ 203 StGB. $ 6Abs 31 DatG,$ 27 Abs 3 Satz 3 BDSG) grundsatzlich nıcht vereinbar ıst, außer- 

halb der Praxıs des fur die medizinische Betreuung verantwortlichen Arztes umtassende Krankenkarteien autzubauen. 

Dementsprechend wurde de Übermittlung pı rsonenbezogener midizmischer Daten von der DSK altentalls ın solchen 

Fallen tur unbedenklich gehalten, ım denen 

- der Benottene in die Datenubermittlung eingewilligt hat, 

= der Betroffene vor Erteilung der Linwalligung von dem behandelnden Arzt uber die Bedeutung seines Finverstand 

nısses aufgehları wird. 

= nur diegenigen Daten übermittelt werden, die nach der Beurteilung des behandelnden Arztes tur eine Nottallvor 

sorge benotigt werden, 

sichergestellt ist, daft ber dem Datenemptanger die erforderlichen Datensicherungsmaßnahmen getrotten sind (die 

ware beispielswanse in dam konkreten I all dadurch zu erreichen gewesen, di die Nortallintormationen ın ver 

schlossenen, nur mit dem Samen der Patienten gekennzeichneten Umschlagen, die ausschhefßhich durch den Not 

tallarzı geottnet werden durften. in dem Hlem aufbewahrt werden‘, 

aewahrleistersst,dhßonun der encıs heh indelnde Arzı Einsicht in die Arankenunterlagen nehmen kann und 

dafur Soroe set agen ist, dafche mechzinsschen Daten uns erzughch an den behindelnden Arzt zuruckgegeben wei 

den, wenn der Grund tur die Nottallvorsorge untlallen ist 

Dad Ditenschutzgasetzu Kumen Anspruch aut Überlissung pessonenbezogener Daten begrunden, sondern nur d 

Zulissigkatde Sparherung, U burmettlung, Verandatung und oschung regeln, neltc es die DSR tur unbedenklich, di 

UÜberminlun. mechzimischer Daten sondur Anerkennung 

  

lot oben ingetuhrten Bedingungen durch den Datenemptar 

ger abhanau zumachen
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Vor alleın Zweitil an dem Vorhouencmer rechtlich wirksamen Einwilligung an jedem Binzeltall bewogen die DSR. du 

Übermittlung vom medizinischen Ditennars unver bestimmten Von ausetzungen furtechtlich bedenkenticn zu halten Int 

eın Betroffener namlich ut ln Aufnahme nam Altershuimodermarne ahnliche Einrichtung ingewionsen so kann seine 

Einwilligung ın die Über murrlung summer me disumschen Daten mchrin allen I allen ohm Berucksichtusun. der besondu 

ren Umstinde gesehen acrden Diesualtimspusondere Junm, wann be Yutnahme vonder Linwillwung md Ubermitz 

lung medizinischer Diten abbanuig zen hredeonacdum Untenchnemsen dos Vetnahmeontı auescine tormalarmaltızc 

Finwillgungserkluung ıbygeuchen sd 

re DSK huelttarner den ausdens \rz7 Patenten Varhalmmisers achsenden punonlichen Inter mitiensanspruch dus P 
tienten nicht ohne weiteies fur uberttagbar Sie sichtesentuclke Ansprüche Dritter aufm Recht zu \uskunttsertellung 

und Einsichtnahme beschrankr cn Anspruch aut Überlissungder Arankenunterlauen warc idantillsauch mer kinwalli 

gung des Berroftenen nicht bugrunder 

Datenschutzrechtliche binordn ana des TEN 

Bei der Frage der datenschurzrechtlchen mordnungdes UV schrasım Ergebnis darum. od. die Prufstellen der Tech 

nischen Überwachungs Verein [UV der Kontrolle der DSR unterleuen 

Der Annahme einer Kontrollbutuanss wurde bisher ım wesentlichen entgegengenalten daß che T echnischen Übern ı 

chungs-Vereine in der Regelahsuinzerrigene ber cine und dimmepasatiechtlich organisiert sind und deshalb keine ottent- 

tichen Stellen ım Sinnc der Direnschntzaeserzu sven Allenfalls aut die einzelnen Pruter oder Suchterstandigen konne 

dieses zutretten 

Die DSK vertrit demgegenube chen immer ebenso wie die uhngen Datenschutzbeautteigten, die Auttassuny, di 

zwischen der Tatigkeit der Pouter und Suchwerstindiaen ernersertsundder Yutgabenw ahrnehmung durch die Prutstelle 

andererseits nicht unterschied ro wurden kor muodiesschbender Untersuchung von Kraftfahrzeugen nach $ 29 70 

sowie ım wesentlichen auch Des sten Prutunger nach y IISUV /O gewasumemheitliche Verwaltungseen tahren handele, 

die aut den Erlaß von Vorwaltuiusıkten sie zB oder Erteilung der Prutplakerte gerichtet seien 

Bei den Verw altungsvertahren nach y 29 Sı\ /Vretolzen llecrtorderhichen binzelakte wic die Antragstellung aut }rtei- 

lung der Prutplakette, die Vorbererung de Prüfung, die Prutung sclost sowie dte Entscheidung und Zuteilung der Prut- 

plakette als abschheßender Verw altungsakt in Rahmen us Prufsielle Es handeltsich sommuniein cinhei hehes Var al- 

tungsverfahren und damit ım Liyabns um hobcitliche Fatigkeir 

Dies zeigt sich auch daran, dabma.b y IS des Kraft! aresssachserstandigengesetzes fürdie hier in Frage kommenden 

Amtshandiungen. Prutungen und Unwrsuchungen Gebühren und Auslagen son .den Prufstellen selbst erhaben werden, 

die den gesamten durch de Tarükeitden 81 hcrstindigen entstandenen Personal und Sich wutw and decken 

Nach Erorterung ım „Dusseldorter Kreis’ ıst mit der Mehrheit der tur den Datenschutz zuständigen Referenten der 

obersten Landesbehord.n auch das Ministerium des Innern und tur Sport der Auftassung, „daß wegen der praktisch 

nicht durchtuhrbaren Trennung der Dirigken des Technischen Überwachungs Vereins und der des Sachverständigen 

bzw Prufers che lechnischn Überwachungs Vereine, sowcnsic autdem Gebietder tv Überwachung tatıg sind, dem 

oftentlichen Bereich zuzunsuner sind” 

Sollten die noch ertorderlihen Abstimmungen zwischen dem Dusseldorter Kreis und dem Bundesmunisterium für 

Verkehr sowie die Gespräche zwischen diesen und dem Dichwarbund der Lechnischen Ubern achungs Vereine nichts 

Gegenteiliges erbringen, kant davon ausyenmgen wen Jen. datt hinsichtlich der Konnollbetugnms der DSK auch mit der 

Landesregierung Übereinstimmung bestch" 5 5 B 

Antragstormulac tur 1. Io ingde Tante bus 

Im Laufe der Barchtsg eriode s urde das Lertihren hei der Erterlung der Fahrerlaubnis zum uhren von Kratttahrzeugen 

durch eine Verwaltun.sye = hritt des Minis, ums für Wirtschat und Verkehr unter Mirwirkung der Datenschutz- 

kommission neu gerugen Dover wurden uch die Ann igsvordrucke tur che Frreilang der I ahretlaubnis unter Beruck- 

sichnigung datenschutzie bil hei Gresichesg inkte neu gestaltet So wurde in die Vordrucke zunachst gem $5 \bs 2 

Satz I LDatG ein Hinauıs an !. Berrosthnen autedte Rechtsy undhigeder Erhebung autgenommen Die Frage nachdem 

Beruf des Bewerbersdn mit Ca uamerhai zum Fichten cine Aritttahrzeugen nıchtim Zusimmenhang steht und da- 

her nicht ertorderiu ho. sn sn ha Nam agstondboncken gevrichen Auch die Frage nach anh ingigen Frmirtlungs- 

oder Strahetureive in oo lee Hr
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Werden tur die Beurteilung der Eignungsfrage Gutachten erforderlich, dann durfen truhere Gutachten und sonstige me- 

dizinische Betundunterlagen an die untersuchende Stelle nur dann ubersandt werden, wenn der Betroffene zuvor durch 

Erklarung ausdrucklich zugestimmt hat. 

Ist das Gutachten erstellt, dann wırd es nur dem Betroffenen ubergeben, sotern er nıcht zugesummt hat, daß es unmıttel- 

bar an dıe Verwaltungsbehorde ubersandt wırd. 

Damit ıst ın diesem Bereich eıne den Erfordernissen des Datenschutzes entsprechende Regelung getroffen. 

Fuhrung der Karteien nach $ 10 StVZO (Fuhrerscheinkarteien) 

Antaßlıch des Intormationsbesuches beı dem Ordnungsamt eıner Stadtverwaltung — Verkehrsabteilung — wurde unter 

anderem festgestellt, daß dıe nach $ 10 Abs. 2 Satz 2 StVZO zu fuhrende Kartei uber dıe ausgehändigten Führerscheine 

zusatzliche Vermerke uber Fahrverbote, Fuhrerscheinentzug und dıe Wiedererteilung der Fahrerlaubnis enthielt. 

Die DSK hat ın Übereinstimmung mıt dem Ministerium fur Wirtschaft und Verkehr unter Bezugnahme auf die 

einschlagige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG, VII Sen., Urt vom 17. Dezember 1976, 

VII C 28.74, abgedruckt ın Verkehrsrechtliche Mitteilungen Heft I, November 1977) darauf hingewiesen, daß das 

Verkehrszentralregister dıe alleın maßgebende Erfassungs- und Auskunftsstelle der fur dıe Belange der Verkehrssicher- 

heıt bedeutsamen gerichtlichen und verwaltungsbehordlichen Entscheidungen ıst, und daß neben dieser zentralen Regi- 

strrerung ortliche Karteıen nıcht mehr zugelassen sınd. Die nach $ 10 Abs. 2 StVZO vorgeschriebenen Führerscheinkar- 

teien dıenen anderen Zwecken. Die jeweiligen Karteikarten werden mıt Ruckgabe des Führerscheines vernichtet, weıl 

sonst beı Frteilung eıner neuen Fahrerlaubnis dıe vorausgegangene Entzıchung erkennbar ware. Hiergegen kann nıcht 

mehr das Argument angetuhrt werden, dafß nach $ 50 Abs. 2 des Bundeszentralregistergesetz es abweichend von den all- 

gemeinen Bestimmungen eine fruhere Tat ın einem Vertahren trotz Tılgung oder Tılgungsreife auch dann berucksichugt 

werden kann, wenn es um dıe Erteilung oder Entziehung einer Fahrerlaubnis geht und wenn die Verurteilung wegen dıe- 

ser Tat ın das Verkehrszentralregister einzutragen war Hiermit laßt sıch die Ertassung derartiger Entscheidungen ın ort- 

lıchen Verkehrssunderkarteien nıcht mehr rechttertigen 

Behandlung der Einwendungen ın atomrechtlichen Genehmgungssertahren 

Eine Beanstandung gegenuber dem Ministerium tur Wirtschatt und Verkehr ergab sich wegen der verspateten Anmel 

dung der automatısierten Speicherung der Namen und Anschriften von 23 000 Einwendern gegen das Kernkraftwerks 

projekt Neupotz 

Das Ministerrum fur W ırtschatt und Verkehr hatte alle Einwender nach Namen und Anschrift alphabetisch geordnet ge- 

speichert Daruber hinaus erfolgte eine Kennzeichnung nach Postleitzahlen und nach Buchstaben, welche eine Idenufi 

zierung nach den einzelnen Sammeleinw endungslisten ermöglichte, aut denen der einzelne Einwender unterschrieber 

hatte Finzeleinwender wurden gesondert rexastriert 

In Beantwortung einer Mundlichen Antrage ım Landtag wurde die Maßnahme mit den Notwendigkeiten der Organısa 

tion und Durchtuhrung des Frorterungstermins ım atomrechthhen Genehmigungsverfahren, ınsbesondere der Fınlaß 
kontrolle angesichts der hohen Zahl von Finwendern, begrundet Die Zuordnung der Fınwender auf Listen seı erforder 

lich, um dem Verhandlungsleiter ım Erorterungstermin die vom Gesetz her ausdrucklich zugelassene Diskussion nact 
einzeinen Sachthemen zu ermöglichen Ein Großteil der Sammellisten enthalte unterschiedliche Zusammenstellunger 
von einzelnen Sacheinwendungen Daruber hinaus ser auch die Behandlung nach Sammellisten unabhangig von der Ver 

schiedenarugkeit der darın genannten Begrundungen zulassıg 

Nach ausdrücklicher Versicherung des Ministeriums tur W urschatt und Verkehr diente die Speicherung ausschheßlicl 

der Durchtuhrung des atomrechtlichen Genehmigungssartäahtens Vergleiche oder sonstige Verbindungen mır Dateier 

anderer Stellen wie Polzer oder Vertassungsschutz haben demnach richt stattgetunden und waren auch nıcht beabsich 

ugt Eskonmrendurch de DSR auch keinerlit Anhaltspunkte festgestellt werden, die aufeine derartige Anwendung hın 

zedeutet hatten 

Die Ertorderhehkeiteiner Spancherung der 23 205 Namen der Binwender überhaupt wurde von Antingan nicht berwcn 

tch 

Den ottentlich gu ußerten Bedenkan gegen che Speicherung der Einwender nach Sammelisten hat sich he DSK michi 

hurthch nicht angeschlessen Nachdem die getrennte Frorterung nach Sacheinwendungen im atonticchtlichen Genehm 

aangssertibren ausdrücklich sorgeschen ost und oachdem anzelne Sammellsten unterschadhche Bundilungen vo 

Einwendungen enthalten, kunn die Spacheiun. der eszelnen Linwender nach Lastun als ertordurlich um Sinne des! 

\n 1 EnG wngeschen werden
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Die automanısierte Verarbeitung der Daten der Einwender hatte aber nach $ IS 1 DatG angemeldet werden mussen Di 

bei schreibt das Gesetz ın Absatz 2 $a17 3 der genannten Bestummung vor, daßılie Anmeldung sa rechtzeitig zuertolgen 

har, daß die DSK vor der ersten Speicherung ihrer gesetzlichen Uberwachungsptlicht nachkommen kann Die Anmel 

dung ıst gedoch erst mit uber einpahriger Verspitung ertohrt Dreses Versaumnis wurde von der DSR beanstandet 

Auskuntt aus dem Schuldnerserzeichnis 

Die Schuldnerverzeichnisse ($ 915 ZPO) werden bei den Amtsgetichten getuhrt Naheres, ınsbesonderc uber die Ertei- 

lung von Auszugen aus ıhnen, bestimmen die vom Bundesminnter der Just erlassenen „Allgemeinen Vorschriften uber 

die Erteilung und die Entnahme von Abschritten oder Auszugen aus den Schuldnerserzeichmssen“ vom I August 1955 

(Bundesanzeiger Nr. 156 vom I6 August 1955) 

Nach diesen Vorschritten erhalten Rechtsanw altshammetn, Industrie und Handelskammern und gleichartige Baruts- 

vertretungen sowie andere vertrauensw urdige Körperschaften, Personen und Unternehmen vollständige Abschritten 

aus den Schuldnerverzechnissen Se sind verpflichtet, die Angaben nach Ablauf besummter Irıstun zu löschen und dıc 

Listen zu vernichten. Die genannten Berutsvertretungen konnen die Listen ıhren Mbtghedern vertugbar machen Dies 

haben sıch aber der Berutsvertretung gegenuber zu verptlichten, die Daten tristgerecht zu löschen Weiter istin $ der 

genannten Vorschritten geregelt, daß die Listen auch außenstehenden Dritten v urtugbar gemacht werden konnen, sotern 

diese sıch der Berutsvertretung gegenuber verptlichten, den I oschungschenst punktlich durchzutuhren 

Eine Weitergabe von Auszugen aus den Schuldner erzeichnissen uber den kreis der Mitglieder der genannten Berufsser- 

tretungen hınaus halt die DSK ım Prinzip tur unvereinbar mıt den anerkannten Grundsatzen des Datenschutzes Soweit 

die genannten Berutsvertretungen die Listen aut Antrag an Mitgheder versenden, stellt die DSK ıhre Bedenken ın Anbe- 

tracht der unabweısbaren Notwendigkeiten der Kreditsicherung ım taglichen Geschaft, insbesondere des mittelstandı- 

schen Handels und Gewerbes, zuruck Der aus Kreisen der Wirtschaft erhubene Fınwand, daß die Einrichtung der 

Schuldnerverzeichnisse bei der bloßen Zulassung von Einzelauskuntten nicht mehr praktikabel seı und damit prakusch 

bedeutungslos wurde, konnte bisher von keiner Seite uberzeugend entkratter werden 

Die Beibehaltung dıeser Praxıs ertorert aber die strikte Einhaltung hoher Antorderungen ar die Datensicherung Die 

DSK begrußt daher den vom Bundesminister der Justiz ım Dezember vergangenen Jahres vorgelegten „I ntwurf eıner 

Verordnung uber Abschritten aus dem Schuldnerserzeichns®, der den hıer dargelegten Überlegungen Rechnung tragt 

Dıe DSK hat einen ım Sommer von einer Kammer herausgegebenen Werbeprospekt zum Anlaß genommen. die beı den 

Industrie- und Handelskammern des Landes bestehende Praxıs ın bezug aut die Schuldnerlisten zu ertragen Dabeı 

konnte festgestellt werden, daß die Kammern ın aller Regel Auszuge aus den Schuldnerlisten nur an kammerzugehorige 

Unternehmen oder an Mitglhedsfirmen entsprechender anderer oftentlich-rechtlicher Kammern aut schriftliche Anfrage 

überlassen. Dem folgt auch die Werbung, soweit uberhaupt welche tur den Bezug von Schuldnerlisten betrieben wird 

Entsprechend ıhrer oben dargestellten Auffassung hat die DSK den Industrie- und Handelskammern ausdrucklich nahe- 

gelegt, an Außenstehende, dıe nıcht Mitglieder eıner ottentlich-rechtlichen Berufstertretung sınd, ausnahmslos keine 

Auszüge aus den Schuldnerverzeichnissen zu versenden und dementsprechend daraut zu achten, daß ınsoweit auch keı- 

nerlei Werbung erfolgt. 

Datenschutz beı offentlich-rechtlichen Wettbewerbsunternehmen 

a) Zuständigkeit fur Kontrollaufgaben 

Soweit offentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, sınd auf sıe grundsatzlich nur dıe Bestim- 

mungen des Bundesdatenschutzgeserzes anzuwenden. An dıe Stelle der ım Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ge- 

nannten Autsıchtsbehorde trırt die DSK. Dieser ist der Name des Darenschurzbeauftragten mitzuteilen, der ıhr 

mindestens eınmal jahrlıch einen Ertahrungsbericht zu erstatten hat. 

$2 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2 L.DatG bestimmt daruber hınaus, daß die Befugnisse der zustandigen Aufsichtsbehörde 

unberuhrt bleiben 

Entgegen der Auttassung eınes ottentlich-rechthichen X ertbewerbsunternehmen», das sich mit einer entsprechen- 

den Anfrage an die DSK gewandt hatte, werden durch diese Bestimmung keine Kontrollbetugnisse tur die ım priva- 

ten Bereich nach den $$ 30 und 49 BDSG bestehenden Autsichtsbehorden besrundet $2 Abs 45arz 3 Halbsau 2 

1.Dat& bezieht sich namlich nur aut die Behorden der Fach- und Rechtsaubsicht, zu deren Aufgaben cs gehort, auch 

den ordnungsmaßigen Vollzug der datenschutziechtlichen Vorschriften sicherzustellen 

In eınem anderen Falle wurden die Bestimmungen der $$ 2 Abs 41 DatG und 22 Abs 1 BDSG dahingehend aus- 

gelegt, daß eın Datenschutzbeauftragter fur ottentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen nicht zu bestellen seı. 

Begrundet wurde diese Auttassung damır, daß $ 2 Abs 4 1LDatG fur otfentlich-rechtliche Wettbewerbsunterneh- 

31
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men die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes mıt Ausnahme des 2. Abschnittes tur entsprechend an- 

wendbar erklare, $ 22 Abs. 1 BDSG hingegen ausdrücklich bestumme, daß die Vorschriften uber die Bestellung eı- 

nes Beauftragten fur den Datenschutz ($ 28 BDSG) und über die Aufgaben des Beauftragten fur den Datenschutz 

($ 29 BDSG) für diese Unternehmen keine Geltung hätten. 

Nach Auffassung der DSK steht 1edoch außer Zweifel, daß offentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen ım 

Lande Rheinland-Pfalz einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen haben. Der Wille des Gesetzgebers, dern $ 2 

Abs. 4 Satze 2 und 3 LDatG zum Ausdruck gekommen ist, ist insoweit eindeutig. Die Verpflichtung zur Mitteilung 

des Namens des Datenschutzbeauftragten und das Gebot zur Erstattung eines jahrlıchen Erfahrungsberichts setzen 

notwendig dıe Bestellung eines Datenschutzbeauftragten voraus. Die Verweisung auf dıe Bestimmung des Bundes- 

datenschutzgesetzes ıst insoweit einschrankend zu interpretieren. 
. 

b) Ubermittlung von Restdaten auf Magnetbandern 

Im Rahmen cınes Intormauonsbesuchs beı einem otfentlich-rechtlichen Wettbewerbsunternehmen, das der Kon- 

trollzustandigkeit der DSK nach $ 2 Abs. 4 LDatG unterliegt, wurde bekannt, daß dıe ım Datentrageraustausch 

verwendeten Magnetbander vor einem nochmalıgen Beschreiben nıcht geloscht werden. Es ist demzufolge nicht 

auszuschließen, daß Reste eıner Dateı aus eıner fruheren Verarbeitung des Magnetbandes, die durch dıe für den 

Versand vorgesehene Dateı nıcht uberschrieben wurden, dem Empfanger zusatzlich bekannt werden. Die Kennt- 

nısnahme dieser Daten kann zufallıg seın — autgrund eınes Bedienungsfehlers - oder beabsichugt — durch Ver- 

wendung eines Hıltsprogramms -. 

Die Überlassung eınes Magnetbandes, aut dem personenbezogene Daten testgehalten sınd, an Dritte, ıst als Über- 

mittlung ım Sınn des Datenschurzgesetzes anzusehen. Dies gılt nıcht nur fur Daten, dıe ım Zusammenhang mıtdem 

konkreten Geschaftsvorgang wenergegeben werden, sondern auch tur diejenigen, dıe aus einer truheren Verarbeı- 

tung stammen und lediglich nıcht uberschrieben bzw geloscht sind. 

Eine Übermittlung legt namlıch bereits dann vor. wenn der Emptanger ın dıe Lage versetzt ıst, die gespeicherten 

Daten zur Kenntnis zu nehmen Unbeachtlich ıst, ob er von den Restdaten tatsachlich Kenntnis erlangt. 

Bei ottentlich-rechtlichen Unternehmen, die am Wettbewerb teilnehmen und gemalt$ 2 Abs. + LDatG dıe Bestim 

mungen des Bundesdatenschutzgeserzes zu beachten haben, ıst die Weitergabe eines Magnetbandes mit Restdaten 

nur zulassıg, wenn dies durch eine Rechtsvorschttt erlaubt ıst oder der Betrottene eingewilligt hat (vgl $3 

Abs I BDSG, Weder$ 24 Abs 1 BDSG noch! 32 Abs 2 BDSG lassen die Übermittlung von personenbezoge- 

nen Daten zu, an deren Kenntnis der Emptanger kum berechtigten Interesse hat und deren Weiterleitung schutz - 

wurdige Belange des Betrottenen beuntiachtigt Die Ubermuttlung von Restdaten beim Datentrageraustausch ıst 

demnach unzulassıg 

Datenschutzregister 

Die Grundertassung zum Datenschutzregister, das vom Landesiechenzentrum ın einer automatısıerten korm getuhr 

wird, konnte ım Berichtsjahr abgeschlossen werden Die DSK hat sich nıcht daraut beschrankt, entsprechend der Forde 

rung des $ 19 Abs 1 1.DatG nur die automatısch betriebenen Anwendungen ın das Register zu ubernehmen, sondern ır 

gleicher % eise auch die in herkummlicher Form getuhiten sog Ubermittlungsdateten. furdienach$ 2 Abs ?ın Verbin 

dung mut $ 1° I DatGı ebentalls eine Anmeldeptlicht besteht, ertaßt 

Der Umtang der Datenspeicherung < ur 1609 Anwendungen - kann nıcht daruber hınwegtauschen, daß? autgrund teh 

lender Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen uber die Anmeldeptlicht viele Vertahren noch nıcht ertaßt sind Die 

gilt ın besonderem Maße tür die Datenverarbeitung ın nıchtautomatisierten Vertahren 

Die Zahl der Aushunttsersuchen nahm ım Berichtszeitraum wiederum erheblich zu Unbetriedigend bleibt. daß auch da 

inhaltlich neugestaltete Datenschurzregister keine Moglichkeit gibt, die Antragen nach dem Umtang der Datenspeiche 

rungım Einzeltall exakt zu beantworten Gut bewahrt hat sich die Praxis der DSKR, den Antragenden eine Übersicht ube 

die wichtigsten im ottentlichen Bereich bestehenden Anwendungen zur Vertugung zu stellen und mit ihrer Zustuimmun 

das jewenls zuständige Kinwohnermeldeamt zu bitten, eine Auskuntt uber die zu ihrer Person gespeicherten Daten nac 

y 121 DarG zu erteilen 

Dic Konvollarbun der DSR wird durch das Datenschurzregsster wirksam unterstützt Es bietet eine Vielzahl von Ru 

<berchiermuschchkerten m Dralogserkeht und ermogheht cine schnelle Autbostung der Anmeldungen nach Anwender 

\nsendungsuten oder Getahrdungskategorien
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Schlußbemerkung 

Das Interesse der Oftentlichkeit am Datenschutz. das zunachst aut den Bereich der Datenschurzgesetzgebung gerichtet 
war, verlagert sich zunehmend aut die Rechtsanwendung und dic an ıhr Beteiligten oder von ıhr Betrottenen Die Dis 
kussion mmmtan Hettgkeit zu, und Kontiosersen uber Umtang und Grenzen des Datenschutzes werden sowohlın der 
Fachliteratur als auch ın der Tagespresse tusgetragen Nach Auttmssung der Datenschutzkommission laßt die Arık am 
Datenschutz einerseits mitunter die geborene Sachlichkeit und gelegentlich auch die ertorderliche Sachkenntnis vorm 
sen Andererserts konnen aber auch binweilen uberzogene Forderungen und Ansprüche des Datenschutzes nicht geleug 
net werden 

In dieser Auseinindersetzung hat sich \he Datenschutzkommission bemuht, bei der % ahrnehmung ihrer Autgaben Lo 
sungen zu finden, die der Bedeutung des Datenschutzes unter Berücksichtigung seiner Einbindung ım vertassungsrecht 
lichen Wertesy stem des Grundgesetzes Rechnung tragen 

Abg Dr Walter Schmitt Vorsitzender) 

Abg Rudalt Albert Scharpina 
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